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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit de 
das Bundesgesetz betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der med. ­
techno Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
geändert wird; Begutachtungsverfahren 

Einer Entschließung des Nationalrates folgend übermittelt pas Bun­

desministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 25 Ex­

emplare des rubrizierten Gesetzesentwurfes. Abschließend darf darauf 

hingewiesen werden, daß die Begutachtungsfrist am 11. September 1992 

endet. 

Für die Richtigkeit � A�sfertig:ng: 

(jA$;jJfj 

3. August 1992 
Für den Bundesminister 

SCHLEDERER 
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BUNDES MINISTERIUM 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 58 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
DVR: 0649856 

• 

GZ 21. 251/4-II/B/13/92 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

Sachbearbeiterin: 
Dr. Faszbinder 
Klappe/DW: 4390 

das Bundesgesetz betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der med. ­
techno Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
geändert wird; Begutachtungsverfahren 

1) Bundeskanzleramt-Präsidium 
2) Bundeskanzleramt-Zentrale Personalverwaltung 
3) Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
4) Bundeskanzleramt-Bundesministerin Dohnal 
5) Bundeskanzleramt-Staatssekretärin Mag. Ederer 
6) Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
7) Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
8) Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
9) Bundesministerium für Finanzen 
10) Bundesministerium für Finanzen-Staatssekretär Dr. Ditz 
1 1) Bundesministerium für Inneres 
12) Bundesministerium für Justiz 
13) Bundesministerium für Landesverteidigung 
14) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
15) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
16) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 
17) Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
18) Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
19) Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
20) Volksanwaltschaft 
21) Rechnungshof 
22) Datenschutzrat 
23) Amt der Burgenländischen Landesregierung 
24) Amt der Kärntner Landesregierung 
25) Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
26) Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
27) Amt der Salzburger Landesregierung 
28) Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
29) Amt der Tiroler Landesregierung 
30) Amt der Vorarlberger Landesregierung 
31) Amt der Wiener Landesregierung 
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32) Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 

33) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
34) Bundesarbeitskammer 
35) Österr. Ärztekammer 
36) Österr. Dentistenkammer 
37) Bundeskammer der Tierärzte 
38) Österr. Apothekerkammer 
39) Österr. Gewerkschaftsbund 
40) Österr. Landarbeiterkammertag 
41) Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
42) Österr. Städtebund 
43) Österr. Gemeindebund 
44) Vereinigung österr. Industrieller 
45) Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 
46) Österr. Rechtsanwaltskammertag 
47) Bundes- Ingenieurkammer 
48) Österr. Rektorenkonferenz 
49) Österr. Hochschülerschaft Zentralausschuß 
50) Verband der Akademikerinnen Österreichs 
51) Verein "Österr. Gesellschaft für Gesetzgebungslehre" 
52) Österr. Bundesjugendring 
53) Österr. Verband der Elternvereine 

an den öffentl. Pflichtschulen (Dachverband) 
54) Österr. Gewerkschaftsbund 

Fachgruppenvereinigung des Kranken­
pflegepersonals und verwandter Berufe 

55) Österr. Krankenpflegeverband 
56) Verband der diplomierten med. -techn. 

Assistentinnen Österreichs 
57) Verband der med. -techn. Fachkräfte Österreichs 
58) Dachverband der gehobenen med. -techn. 

Dienste Österreichs 
59) Verband der diplomierten radiol. -techn. 

Assistentinnen und Assistenten Österreichs 
60) Verband der diplomierten 

Physikotherapeuten Österreichs 
61) Verband der diplomierten Diätassistentinnen Österreichs 
62) Verband der diplomierten Beschäftigungs­

und Arbeitstherapeuten Österreichs 
(Ergotherapeuten) 

63) Berufsverband der diplomierten Logopäden Österreichs 
64) Orthoptistinnenverband Österreichs 
65) Österr. Bischofskonferenz 
66) Evangelischer Oberkirchenrat A. und H. B. in Wien 
67) Katholischer Familienverband Österreichs 
68) Konsumentenberatung-Konsumenteninformation 
69) Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie 
70) Berufsverband Österreichischer Psychologen 
71) Österr. Bundesinstitut für Gesundheitswesen 
72) Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
73) Österr. Normungsinstitut 
74) PHARM IG - Vereinigung pharm. Erzeuger 
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Bundeskonferenz der Verwaltungsdirektoren 
Österreichischer Krankenanstalten 
Institut für Europarecht 
Forschungsinstitut für Europarecht 
Forschungsinstitut für Europarecht Wirtschaftsuniversität Wien 
Zentrum für Europäisches Recht 
Forschungsinstitut für Europarecht 
Forschungsinstitut für Europarecht Universität L inz 
Pro Senectute Österreichs 
Dachverband "Selbsthilfe Kärnten " 
Dachverband der oberösterr. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich 
Salzburger Patientenforum-Dachverband 
Wiener Krankenanstaltenverband 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

übermittelt den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 

betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 

medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste geändert 

wird, samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung sowie 

Bericht des Gesundheitsausschusses (MTD-Gesetz) und ersucht, hiezu bis 

längstens 

11. September 1992 

eine Stellungnahme abzugeben. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, daß gegen den Entwurf 

keine Bedenken bestehen. Im Hinblick darauf, daß wesentliche Anhalte des 

Entwurfes bereits dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeleitet 

worden waren, wird um Verständnis für die verkürzte Frist gebeten. 

Gleichzeitig wird gebeten, eine allfällige Stellungnahme auch dem 

Präsidium des Nationalrates in 25 facher Ausfertigung zuzuleiten und das 

Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz davon in 

Kenntnis zu setzen. 

Für 
der 

3. August 1992 
Für den Bundesminister 

SCHLEDERER 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
GESUNDHEIT, SPORT UND 
KONSUMENTENSCHUTZ 
Abt. II/B/13 
GZ 21. 251/4-II/B/13/92 

Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpflege­
fachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste geändert 
wird 

Problem: 

V o r  b 1 a t t 

Durch die Öffnung der Ostgrenzen ist die Zahl der 

Nostrifikationsansuchen überproportional stark 

angestiegen. Das Krankenpflegegesetz beinhaltet 

für zahlreiche Fragestellungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Nostrifikation ausländischer 

Urkunden, nur ungenügende Lösungsansätze und bie­

tet nicht mehr die Voraussetzungen für eine zeit­

gemäße Vollziehung. 

Der Abschluß des EWR-Vertrages erfordert Anpassun­

gen im Hinblick auf die Berufsausübung 

(Dienstleistungsfreiheit) sowie den Zugang zur 

Ausbildung für die im Gesetz geregelten Berufe. 

Die gehobenen medizinisch-technischen Dienste wa­

ren bisher im Bundesgesetz vom 21. März 1961 be­

treffend die Regelung des Krankenpflegefachdien­

stes, der medizinisch-technischen Dienste und der 

Sanitätshilfsdienste geregelt. 
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Mit Entschließung vom 19. Juni 1990 beauftragte 

der Nationalrat den damaligen Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst mit der Erstel­

lung eines Gesetzesentwurfes für ein eigenständi­

ges EG-konformes Gesetz über die Regelung der ge­

hobenen medizinisch-technischen Dienste. 

Im Juni 1991 wurde der Entwurf eines Bundesgeset­

zes über die Regelung der gehobenen medizinisch­

technischen Dienste (MTD-Gesetz) vom Ministerrat 

beschlossen und dem Nationalrat zur verfassungsge­

mäßen Behandlung zugeleitet. Das MTD-Gesetz wurde 

am 11 . Juli 1992 vom Nationalrat beschlossen und 

tritt am 1 .  September 1992 in Kraft. 

Damit ist es notwendig geworden, das Krankenpfle­

gegesetz entsprechend zu ändern. 

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die 

Nostrifikationsverfahren einerseits eine umfassen­

de rechtliche Grundlage erhalten, andererseits 

soll durch die Schaffung der Möglichkeit, auslän­

dische Ausbildungen mittels Verordnung als öster­

reichischen gleichwertig anzuerkennen, ein Beitrag 

zur Verwaltungsökonomie, insbesondere zur Be­

schleunigung der Verfahren, geleistet werden. 

Den Bestrebungen der Länder hinsichtlich einer 

Übertragung von Kompetenzen auf die Länder soll 

Rechnung getragen werden. 
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Darüber hinaus werden zahlreiche sprachliche Klar­

stellungen getroffen und offene Fragen der tägli­

chen Vollzugspraxis einer Lösung zugeführt, ohne 

der umfassenden Reform des Krankenpflegerechts 

vorzugreifen. 

Weiters soll das Krankenpflegegesetz insofern ge­

ändert werden, als die Berufsgruppe der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste herausgenommen 

wird. 

Keine. 

Wesentliche kostenmäßige Effekte sind nicht zu 

erwarten. Es werden dem Bund jedenfalls keine zu­

sätzlichen Kosten erwachsen. Ob durch die vorge ­

sehenen Verwaltungsvereinfachungen Kostener­

sparungen eintreten werden, ist derzeit nicht ab­

sehbar. 

EG-Konformität: Gegeben; näheres siehe die Ausführungen in den 

Erläuterungen "I . Allgemeiner Teil". 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
GESUNDHEIT, SPORT UND 
KONSUMENTENSCHUTZ 
Abt. II/B/13 
GZ 21 . 251/4-II/B/13/92 

B u n d  e s g e s e t  z , 

E n t w u r f 

mit dem das Bundesgesetz betreffend die 

Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 

medizinisch-technischen Dienste und der 

Sanitätshilfsdienste geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefach­

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts­

hilfsdienste, BGBl . Nr .  102/19 61, zuletzt geändert durch die Bun­

desgesetze BGBl . Nr .  449/1990 und BGBl . Nr .  45/19 91, wird wie folgt 

geändert: 

1 .  Der Titel des Gesetzes lautet: 

"Bundesgesetz betreffend die Regelung des 

Krankenpflegefachdienstes, des medi zinisch-technischen 

Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste (Krankenpflegegesetz -

KrpflG) " 

205/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)8 von 81

www.parlament.gv.at



• • e 

205/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 9 von 81

www.parlament.gv.at



i 
I 
i i. 

- 2 -

2 .  Im § 1 wird die Wortfolge "die medizinisch -technischen Dienste" 

durch die Wortfolge "der medizinisch-technische Fachdienst" 

ersetzt . 

3. § 3 lautet: 

"§ 3. Auf die berufsmäßige Ausübung der in diesem Bundesgesetz 

geregelten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 1973 keine 

Anwendung . Unentgeltliche Hilfeleistungen in der Nachbarschafts-, 

Familien- und Haushaltshilfe werden durch dieses Bundesgesetz 

nicht berührt . "  

4 .  Im § 7 Abs . 5 wird die Wortfolge "Bundesministeriums für Ge­

sundheit, Sport und Konsumentenschutz" durch "Landeshauptmannes" 

ersetzt . 

5 .  Dem § 7 wird folgender Abs . 6 angefügt: 

"(6) Gegen Bescheides des Landeshauptmannes gemäß Abs . 5 ist 

eine Berufung nicht zulässig . "  

6. § 8 Abs . 1 und 2 lautet: 

"§ 8. (1) Über die Aufnahme der angemeldeten 

Aufnahmewerber(innen) entscheidet eine Kommission . Diese setzt 

sich zusammen aus: 

1 .  einem(r) Vertreter(in) des Rechtsträgers der jeweiligen 

Krankenpflegeschule als Vorsitzenden, 

2. dem(der) Leiter(in) der Krankenpflegeschule, 
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3 .  der zur Betreuung der Schüler(innen) und zur unmittelbaren 

Führung der Aufsicht bestellten Person, 

4 .  einem(r) Vertreter(in) der Schüler(innen) an der jeweiligen 

Krankenpflegeschule und 

5. einem(r) Vertreter(in) der gesetzlichen 

Interessensvertretung der Dienstnehmer. 

(2) Wird die Krankenpflegeschule nicht von einer 

Gebietskörperschaft geführt, hat der Kommission nach Abs. 1 auch 

ein(e) Vertreter(in) der gesetzlichen Interessenvertretung der 

Dienstgeber anzugehören. " 

7. § 9 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft oder 

einer Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Überein­

kommens zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes 

(EWR), " 

8 .  Im § 12 Abs. 1 1. Satz entfällt das Wort "voraussichtlichen ". 

9. § 12a Abs. 1 bis 3 samt Überschrift lautet: 

"Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

§ 12a. (1) Personen, die sich der Ausbildung als Stationsge­

hilfe(in), Operationsgehilfe(in) oder Sanitätsgehilfe(in) gemäß 

diesem Bundesgesetz unterzogen und die vorgeschriebene Kursab­

schlußprüfung mit Erfolg abgelegt haben, können im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses in der allgemeinen Krankenpflege oder in 
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der Kinderkranken- und Säuglingspflege an einer Krankenpflege­

schule (§ 7) ausgebildet werden, sofern sie folgende Voraussetzun­

gen erfüllen: 

a) Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft oder einer 

Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Übereinkommens 

zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), 

b) ein Lebensalter von mindestens 25 und höchstens 45 Jahren, 

c) eine ununterbrochene Tätigkeit als Stationsgehilfe(in), 

Operationsgehilfe(in) oder Sanitätsgehilfe(in) nach 

Absolvierung der für diesen Beruf vorgeschriebenen 

Kursabschlußprüfung in der Dauer von mindestens drei Jahren, 

d) die zur Erfüllung der Berufspflichten im Krankenpflegefach­

dienst nötigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, 

e) Unbescholtenheit urrd 

f) die erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht. 

(2) Die Aufnahmekommission kann hinsichtlich der Höchstalters­

grenze Nachsicht erteilen, wenn nicht die Ausbildung betreffende 

Gründe entgegenstehen. 

(3) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert zwei Jahre und sechs 

Monate; sie umfaßt hinsichtlich des Inhalts und Umfangs insbeson­

dere die in § 10 Abs. 1 angeführten Sachgebiete unter Berücksich­

tigung der in der vorangegangenen Ausbildung im Sanitätshilfs­

dienst nach § 44 lit.b oder c erworbenen theoretischen und prakti­

schen Kenntnisse." 

10. Die Abs. 3 und 4 des § 12a erhalten die Bezeichnung "(4)" und 

"( 5)" • 
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11. § 14 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind vom Landes­

hauptmann zu bestellen. Der Prüfungskommission haben jedenfalls 

anzugehören: 

1. der(die) leitende Sanitätsbeamte(in) des Landes oder 

dessen(deren) Stellvertreter(in) als Vorsitzende(r), 

2. der(die) Leiter(in) der Krankenpflegeschule, 

3. die zur Betreuung der Schüler(innen) und zur unmittelbaren 

Führung der Aufsicht bestellte Person, 

4. ein(e) Vertreter(in) des Rechtsträgers der jeweiligen Kran­

kenpflegeschule, 

5. ein(e) Vertreter(in) der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer. 

Die Vertreter des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule und der 

gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer haben beratende 

Stimme. Wird die Krankenpflegeschule nicht von einer Gebietskör­

perschaft geführt, hat der Kommission auch ein(e) Vertreter(in) 

der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstgeber anzugehören, 

dem(der) ebenfalls beratende Stimme zukommt." 

12. § 15 Abs. 3 entfällt. 

13. Im § 18 Abs. 3 entfällt das Wort "voraussichtlichen ". 

14. § 19a samt Überschrift lautet: 

"Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
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§ 19a . (1) Personen, die sich der Ausbildung als Stationsgehi1-

fe(in), Operationsgehilfe(in) oder Sanitätsgehi1fe(in) gemäß die­

sem Bundesgesetz unterzogen und die vorgeschriebene Kursabschluß­

prüfung mit Erfolg abgelegt haben, können im Rahmen eines Dienst­

verhältnisses in der psychiatrischen Krankenpflege an einer Aus­

bildungsstätte für die psychiatrische Krankenpflege (§ 17) aus­

gebildet werden sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft oder einer 

Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Übereinkommens 

zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), 

b) ein Lebensalter von mindestens 25 und höchstens 45 Jahren, 

c) eine ununterbrochene Tätigkeit als Stationsgehi1fe(in), 

Operationsgehilfe(in) oder Sanitätsgehilfe(in) nach 

Abso1vierung der für diesen Beruf vorgeschriebenen 

Kursabschlußprüfung in der Dauer von mindestens 3 Jahren, 

d) die zur Erfüllung der Berufspflichten im 

Krankenpflegefachdienst nötigen körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten, 

e) Unbescholtenheit und 

f) die erfolgreiche Abso1vierung der allgemeinen Schulpflicht . 

(2) Die Aufnahmekommission kann hinsichtlich der Höchstalters­

grenze Nachsicht erteilen, wenn nicht die Ausbildung betreffende 

Gründe entgegenstehen . 

(3) Die Ausbildung gemäß Abs . 1 dauert zwei Jahre und sechs 

Monate; sie umfaßt insbesondere die in § 19 Abs . 1 angeführten 

Sachgebiete hinsichtlich Inhalts und Umfangs unter Berücksichti­

gung der in der vorangegangenen Ausbildung im Sanitätshilfsdienst 

nach § 44 1it . b  erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnis­

se. 
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(4) § 18 Abs . 3 findet hinsichtlich des Ausschlusses vom weite­

ren Unterricht Anwendung . "  

15. § 21 lautet: 

"§ 21. Zur Beurteilung des Vorliegens der entsprechenden gei­

stigen Reife (§ 18 Abs . 1) sowie zur Beurteilung des Ausbildungs­

erfolges in der psychiatrischen Krankenpflege durch Prüfungen, 

deren Bezeichnung und die auszustellenden Zeugnisse sind die §§ 14 

und 15 anzuwenden . "  

16. Die Überschrift des 111. Teiles "Medizinisch-technische Dien­

ste" entfällt . 

17. Im 111. Teil entfallen das 1. Hauptstück (§§ 25 und 26) und 

das 2 .  Hauptstück (§§ 27 - 36) samt Überschriften sowie die Be­

zeichnungen "3. Hauptstück", "4. Hauptstück" und "5. Hauptstück" 

samt Überschrift "Gemeinsame Bestimmungen" . 

18. Im § 37 Abs . 1 wird das Wort "physikotherapeutischer" durch 

das Wort "physiotherapeutischer" ersetzt . 

19. Im § 41 Abs . 1 lit . h  wird das Wort "physikotherapeutische" 

durch das Wort "physiotherapeutische" ersetzt . 

20. §§ 42 und 43 lauten: 

"§ 42. (1) Hinsichtlich der Beurteilung des Ausbildungs-
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erfolges an Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst 

durch Prüfungen, deren Bezeichnungen und der darüber auszustellen­

den Zeugnisse sind die §§ 14 und 15 anzuwenden. Hinsichtlich des 

Ausschlusses von Schü1er(inne)n der Schulen für den medizinisch­

technischen Fachdienst gilt § 12. 

(2) Nähere Vorschriften über die Durchführung der Prüfungen, 

über die Zusammensetzung der Prüfungskommission, die Abstimmung 

und Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, 

unter denen eine Prüfung wiederholt werden kann sowie über die 

Form und den Inhalt der auszustellenden Prüfungszeugnisse 

(Diplome) sind nach Maßgabe der Erfordernisse des medizinisch­

technischen Fachdienstes vom Bundesminister für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Unterricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen. 

(3) Hat ein(e) Schüler(in) einer Schule für den medizinisch­

technischen Fachdienst bereits erfolgreich Prüfungen im Rahmen der 

Ausbildung in den Krankenpf1egefachdiensten oder in einem gehobe­

nen medizinisch-technischen Dienst oder im Rahmen eines Universi­

tätsstudiums vor nicht mehr als fünf Jahren abgelegt, so kann der 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz diese 

Prüfungen auf die abzulegenden Prüfungen insoweit anrechnen, als 

die Ausbildungsinhalte und die in der Prüfung nachgewiesenen Fer­

tigkeiten und Kenntnisse gleichwertig sind. Die Anrechnung befreit 

von der Ablegung der Prüfung aus den entsprechenden Fächern. In­

wieweit solche Prüfungen im einzelnen gleichwertig sind, kann der 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz durch 

Verordnung festlegen. 

§ 43. Wer zur berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-techni­

schen Fachdienstes berechtigt ist, hat im Zusammenhang mit der 

Ausübung seines Berufes die Berufsbezeichnung 
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"Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft" (§ 37) 

zu führen. " 

21. Im § 43f Abs. 1 wird das Wort "Bundesmini sters für Ge sundheit, 

Sport und Konsumentenschutz " durch "Landeshauptmannes" ersetzt. 

22. Dem § 43f wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Gegen Bescheides des Landeshauptmannes gemäß Abs. 1 oder 

3 i st eine Berufung nicht zulässig. " 

23. Im § 43i Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

24. Im § 49 Abs. 1 entfällt der dritte Satz. 

25. Dem § 49 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes ist eine Beru­

fung nicht zulässig. " 

26. § 52 samt Überschrift lautet: 

"Berufsmäßige Ausübung des Krankenpflegefachdienstes, des me­

dizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste" 
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§ 52 . (1) Zur Ausübung eines in diesem Bundesge setz geregelten 

Berufes sind berechtigt: 

1. Personen, die ein nach den Bestimmungen dieses Bundesge­

setzes ausgestelltes Diplom oder Zeugnis besitzen, 

2 .  Personen, deren im Ausland erworbene Ausbildung als gleich­

wertig anerkannt wurde und die die im Anerkennungsbescheid 

vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben, 

3. Personen, die eine Bestätigung des Landeshauptmannes 

hinsichtlich der Gleichwertigkeit der ausländischen Urkunde 

sowie eine Bestätigung über die erfolgreiche Absolvierung 

der erforderlichen Ergänzungsprüfungen besitzen, 

4 .  Personen, die im Besitz einer Staatsbürgerschaft einer 

Vertragspartei des Übereinkommens zur Schaffung des 

Europäischen WirtSchaftsraumes (EWR) sind, und eine Urkunde 

über eine erfolgreich abge schlossene Ausbildung in der 

allgemeinen Krankenpflege oder in der Kinderkranken- und 

Säuglingspflege besitzen. 

(2) Die Berechtigung zur Berufsausübung erstreckt sich nur auf 

den in der jeweiligen Urkunde bezeichneten Beruf. 

(3) Eine Berufsausübung gemäß Abs. 1 und 2 darf nur 

1. im Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt oder 

2 .  im Dienstverhältnis zu sonstigen unter ärztlicher Leitung 

oder Aufsicht stehenden Einrichtungen, die der Vorbeugung, 

Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreu­

ung pflegebedürftiger Personen dienen, oder 

3. im Dienstverhältnis zu freiberuflich tätigen Ärzten(innen) 

erfolgen. 
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(4) Freiberuflich darf nur der Krankenpflegefachdienst (§ 5) 

mit Bewilligung der aufgrund des Wohnsitzes zuständigen Bezirksver­

waltungsbehörde ausgeübt werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, 

wenn der(die) Bewerber(in) innerhalb der letzten 10 Jahre diesen 

Beruf befugtermaßen durch zwei Jahre vollbeschäftigt oder entspre­

chend länger bei Teilzeitbeschäftigung in einem Dienstverhältnis 

gemäß Abs. 3 ausgeübt hat. Die Berechtigung zur freiberuflichen 

Berufsausübung i st zu entziehen, wenn die Berechtigung zur Berufs­

ausübung gemäß § 56 zurückgenommen wird. 

(5) Die Ausübung des Berufes als Pflegehelfer(in) darf weiters 

im Rahmen von In stitutionen, die Hauskrankenpflege anbieten, je­

weils unter der Führung diplomierter Krankenpflegepersonen erfol­

gen. Die Berechtigung zur Ausübung des Berufes als Stationsge­

hilfe(in) erlischt mit 31. Dezember 1995. 

(6) Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit ist eine 

dem beruflichen Ansehen abträgliche, insbesondere jede verglei­

chende, diskriminierende, unsachliche oder marktschreierische An­

preisung oder Werbung verboten. 

(7) Eine der im § 44 angeführten Tätigkeiten in den Sanitäts­

hilfsdiensten - die in lit. h des § 44 genannten Tätigkeiten ausge­

nommen - darf berufsmäßig bereits vor Ablegung der in den §§ 45 

bis 50 vorgesehenen kursmäßigen Ausbildung ausgeübt werden. Die 

erfolgreiche Absolvierung dieser Ausbildung i st innerhalb von zwei 

Jahren ab Beruf santritt nachzuweisen. Kann nach Ablauf der zwei­

jährigen Frist die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung nicht 

nachgewiesen werden, erlischt die Berechtigung zur weiteren be­

rufsmäßigen Ausübung der Tätigkeit im Sanitätshilfsdienst. Die 

Unterbrechung einer Tätigkeit in den Sanitätshilfsdiensten infolge 

Präsenzdienstleistung nach dem Wehrgesetz, BGBI. Nr. 181/1955, in­

folge Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz, 

BGBI. Nr. 76/1957, oder infolge einer länger als drei Monate dau­

ernden Erkrankungen hemmt den Lauf der zweijährigen Frist. 
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(8) Ein über den erfolgreichen Abschluß des zweiten Ausbil­

dungsjahres in der allgemeinen Krankenpflege oder in der Kinder­

kranken- und Säuglingspflege oder des ersten Ausbildungsjahres in . 

der psychiatrischen Krankenpflege ausgestelltes Zeugnis berechtigt 

zur berufsmäßigen Ausübung der im § 44 1it. a, b, f und g genannten 

Tätigkeiten ohne Ab1egung der in den §§ 45 bi s 50 vorgesehenen 

kursmäßigen Ausbildung. 

(9) Personen, die zur freiberuflichen Ausübung gemäß Abs. 4 

berechtigt sind, sowie Personen, die im Rahmen von Institutionen, 

die Hauskrankenpflege anbieten, gemäß Abs. 5 tätig sind, ist auf 

ihren Antrag vom Landeshauptmann des Bundeslandes, in dem die Dip­

lom -, Abschluß- oder Ergänzungsprüfung abgelegt wurde, ein mit 

Lichtbild versehener Berufsausweis, der die betreffende Berufsbe­

zeichnung (§§ 23, 43, 43i Abs. 2) enthält, auszustellen. Der Bun­

desminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat nähere 

Bestimmungen über Form und Inhalt der Berufsausweise durch Verord­

nung festzulegen. " 

27. § 52a samt Überschrift lautet: 

"Fortbildung von Ausländern 

§ 52a. (1) Personen, die eine außerhalb Österreichs erworbene 

Urkunde über eine mit Erfolg abgeschlos sene, durch dieses Bun­

desgesetz geregelte Ausbildung be sitzen, dürfen zum Zweck ihrer 

Fortbildung eine der in diesem Bundesgesetz geregelten beruflichen 

Tätigkeiten gemäß einer vom Lande shauptmann erteilten Bewilligung 

ausüben. 

(2) Diese Bewilligung ist unter Bedachtnahme auf die Kenntnis­

se und Fähigkeiten, die in der außerhalb Österreichs abgeschlos­

senen Berufsausbildung vermittelt worden sind, zu erteilen. Feh-
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lendes grundlegendes Wissen in berufsspezifischen Fächern schließt 

eine Tätigkeit zum Zwecke der Fortbildung aus . 

(3) Die Bewilligung ist auf die Ausübung der Tätigkeit 

1. in einer bestimmten Krankenanstalt oder 

2 .  in einer bestimmten sonstigen unter ärztlicher Leitung oder 

Aufsicht stehenden Einrichtung, die der Vorbeugung, Fest­

stellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung 

pflegebedürftiger Personen dient, oder 

3. bei einem bestimmten freiberuflich tätigen Arzt 

zu beschränken . 

(4) Die Bewilligung darf nur bis zur Höchstdauer von zwei Jah­

ren erteilt werden . Vor ihrer Erteilung ist die gesetzliche Inter­

essenvertretung der Dienstnehmer zu hören . 

(5) Gegen Bescheide des Lande shauptmannes gemäß Abs . 1 ist 

eine Berufung nicht zulässig . "  

28 . Der bi sherige § 52b entfällt . 

29 . § 52b bis e samt Überschriften lauten: 

"Nostrifikation ausländischer Urkunden 

§ 52b . ( 1) Außerhalb Österreichs erworbene Urkunden über eine 

mit Erfolg abgeschlossene durch dieses Bundesgesetz geregelte Aus­

bildung, ausgenommen Sonderausbildungen, sind vom Bundesminister 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz al s österreichischen 

Zeugnissen oder Diplomen gleichwertig anzuerkennen, wenn nachgewie-
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sen wird, daß die im Ausland absolvierte Ausbildung die für die 

Ausübung des entsprechenden Berufes in Österreich notwendigen 

Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat . Für den Nachweis der 

Gleichwertigkeit kann ein Sachverständigengutachten einer Kranken­

pflegeschule oder einer Schule für den medizinisch-technischen 

Fachdienst eingeholt werden . 

(2) Die Anerkennung kann an die Bedingungen geknüpft werden, 

daß die im Ausland zurückgelegte Ausbildung durch eine theoretische 

und/oder praktische Ausbildung an einer gemäß diesem Bunde sgesetz 

bewilligten Ausbildungseinrichtung ergänzt wird und/oder kommissio­

nelle Ergänzungsprüfungen mit Erfolg abgelegt bzw . Nachweise über 

erfolgreich absolvierte Praktika erbracht werden. 

Nostrifikation mittels Staatsvertrages oder Verordnung 

§ 52c . (1) Ausländische Urkunden sind den entsprechenden, in 

diesem Bundesgesetz geregelten österreichischen Zeugnissen oder 

Diplomen gleichgehalten, wenn dies in Staatsverträgen oder durch 

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumen­

tenschutz festgestellt worden ist . In einer derartigen Verordnung 

können Bedingungen betreffend Ergänzungsausbildungen und Ergän­

zungsprüfungen festgelegt werden , bei deren Erfüllung die im Aus­

land zurückgelegte Ausbildung der österreichischen gleichwertig 

ist . 

(2) Der Landeshauptmann hat auf Antrag über die Gleichwertig­

keit der ausländischen Urkunde gemäß Abs . 1 eine Bestätigung auszu­

stellen . Diese Bestätigungen haben auch die in der Verordnung gemäß 

Abs .  1 festgelegten Bedingungen, bei deren Erfüllung die ausländi­

sche Urkunde gleichwertig ist, zu enthalten . 
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Anrechnung ausländi scher Ausbildungen 

§ 52d. Wenn die Gleichwertigkeit der ausländischen Urkunden 

nicht nachgewiesen werden kann, jedoch glaubhaft gemacht wird, daß 

die im Ausland absolvierte Berufsausbildung in weiten Bereichen 

einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einem der in diesem 

Bundesgesetz geregelten Berufe entspricht, kann der Bundesminister 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz statt der Gleichhaltung 

die Zulassung zur kommissionellen Abschlußprüfung gemäß § 14 aus­

sprechen. Gleichzeitig kann er unter Bedachtnahme auf die berufs­

praktischen Erfordernisse festlegen, welche Gegenstände die kommis­

sionelle Abschlußprüfung zu umfassen hat, wobei insbesondere auf 

die Überprüfung der praktischen Fähigkeiten Bedacht zu nehmen ist. 

Ergänzungsausbildung und -prüfung 

§ 52e. (1) Über die Zulassung zur ergänzenden Ausbildung gemäß 

§ 52b entscheidet die gemäß §§ 8 und 14 Abs. 3 gebildete Kommissi-

on. 

(2) Hinsichtlich des Ausschlusses von der Ausbildung, der 

Durchführung der Prüfungen, der Zusammensetzung der Prüfungskommis­

sion, der Wertung der Prüfungsergebnisse und der Voraussetzungen, 

unter denen Prüfungen wiederholt werden können, sind die in diesem 

Bundesgesetz getroffenen Regelungen über die Ausbildung in Öster­

reich anzuwenden. 

(3) Die erfolgreiche Absolvierung der ergänzenden theoreti­

schen und/oder praktischen Ausbildung ist vom Landeshauptmann im 

Anerkennungsbescheid oder in der Bestätigung gemäß § 52c Abs. 2 

einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der entsprechenden be­

ruflichen Tätigkeit entsteht erst mit Eintragung. 
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(4) Personen, deren ausländische Urkunde gemäß § 52b Abs. 2 

unter Bedingungen bescheidmäßig nostrifziert wurde, oder denen eine 

Bestätigung des Landeshauptmannes gemäß § 52c Abs. 2 ausgestellt 

wurde, können im Rahmen eines Dienstverhältnis ses al s 

Pflegehelfer(in) die erforderliche Ergänzungsausbildung machen. " 

30. Im § 53 Abs. 2 wird die Wortfolge "das Bundesministerium für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz" durch die Wortfolge "der 

Landeshauptmann" ersetzt. 

31. Dem § 53 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese Bestimmung trItt mit 31. August 1997 außer Kraft. " 

32. § 54 Abs. 1 samt Überschrift lautet: 

"Berufspflichten 

§ 54. (1) Personen , die eine in diesem Bundesgesetz geregelte 

berufliche Tätigkeit ausüben , haben die Anordnungen des verantwort­

lichen Arztes einzuhalten. Jede eigenmächtige Heilbehandlung ist zu 

unterlassen. " 

33. § 54 Abs. 4 entfällt; Abs. 5 erhält die Bezeichnung "(4)". 

34. § 55 entfällt. 
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35. § 56 samt Überschrift lautet: 

"Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 56. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Aus­

übung eines in diesem Bundesgesetz geregelten Berufes zurück­

zunehmen, wenn die körperliche und gesundheitliche Eignung oder die 

für die Berufsausübung erforderliche Verläßlichkeit nicht gegeben 

ist. 

(2) Aus Anlaß der Zurücknahme der Berufsberechtigung sind das 

Diplom oder Zeugnis , der Berufsausweis und der Berechtigungsbe­

scheid zur freiberuflichen Tätigkeit einzuziehen. 

(3) Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung durch 

Personen, denen die Berechtigung nach Abs. 1 entzogen worden ist, 

keine Bedenken mehr, i st die Berechtigung durch den Landeshauptmann 

wieder zu erteilen. Die im Abs. 2 genannten Dokumente sind wieder 

auszufolgen." 

36. § 57 entfällt. 

37. Die Überschrift des 2. Hauptstückes lautet: 

"Fortbildung und Sonderausbildung im Krankenpflegefachdienst 

und im medizinisch-technischen Fachdienst" 

205/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 25 von 81

www.parlament.gv.at



- 17 -

38. § 57a samt Überschrift lautet: 

"Fortbildungskurse 

§ 57a.(1) Zur Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen 

Kenntnisse und unter Berücksichtigung des Fortschrittes der Ent­

wicklung können Personen, die zur Ausübung des Krankenpflegefach­

dienstes oder de s medizinisch-technischen Fachdienstes berechtigt 

sind, der Fortbildung dienende Lehrkurse besuchen. 

(2) Lehrkurse gemäß Abs. 1 sind dem Landeshauptmann anzuzei­

gen. Dieser hat die Abhaltung eines Kurses binnen sechs Wochen nach 

Anzeige zu untersagen, wenn die organisatorischen und fachlichen 

Voraussetzungen für die Vermittlung einer den jeweiligen Berufser­

fordernissen entsprechenden Fortbildung nicht gewährleistet sind. 

(3) Über den regelmäßigen Besuch des Lehrkurses ist eine Bestä­

tigung auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehrplan und die 

Abhaltung der Lehrkurse gemäß Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die zu 

vermittelnden Kenntnisse und auf einen geordneten zweckmäßigen 

Kursbetrieb erlassen." 

39. § 57b Abs. 1 samt Überschrift lautet: 

"Sonderausbildung 

§ 57b. (1) Zur Erlangung zusätzlicher, für die Ausübung von 

Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben erforderlicher Kenntnisse und 

Fähigkeiten können für Personen, die ein Diplom im Krankenpflege­

fachdienst (§ 4) besitzen, Kurse eingerichtet werden. Solche Kurse 
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sind am Sitz einer Ausbildungsstätte zu errichten, sofern nicht die 

Erreichung des Ausbildungszieles anderes erfordert." 

40. Im § 57b Abs. 2 wird die Wortfolge "Bundesministeriums für Ge­

sundheit, Sport und Konsumentenschutz" durch "Landeshauptmannes" 

ersetzt. 

41. Dem § 57b werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

"(5) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehrplan und die 

Abhaltung der Kurse unter Bedachtnahme auf einen geordneten und 

zweckmäßigen Kursbetrieb sowie über die Durchführung der Prüfungen, 

die Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, 

unter denen eine Prüfung wiederholt werden kann, sowie über die 

Form und den Inhalt der auszustellenden Prüfungszeugnisse erlassen. 

(6) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung feststellen, daß Hochschullehrgänge 

gemäß § 18 AHStG oder Lehrgänge gemäß § 40a AHStG den gemäß § 57b 

Abs. 1 eingerichteten Lehrgängen gleichgehalten sind." 

42. § 57c entfällt. 

43. § 58 lautet: 

"§ 58. (1) Die Leiter(innen) der in diesem Bundesgesetz gere­

gelten Schulen, Ausbildungsstätten, Lehrgänge und Kurse haben den 

im Rahmen der Ausbildung durchzuführenden Dienst- und Unterrichts­

betrieb durch eine Anstalts- und Unterrichtsordnung festzulegen und 
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für deren Einhaltung zu sorgen. 

(2) Die Anstalts- und Unterrichtsordnung hat Rechte und Pflich­

ten der Lehr-, Hilfs- und Führungskräfte sowie der auszubildenden 

Personen für den theoretischen und praktischen Unterricht sowie für 

das Internat zu umfassen. 

(3) Die Anstaltsordnung ist vor Aufnahme des Unterrichtsbetrie­

bes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Geneh­

migung innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten nicht untersagt, 

gilt sie als erteilt." 

44. § 59 entfällt. 

45. § 60 lautet: 

"§ 60. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu­

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, be­

geht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 

50. 000 S zu bestrafen, wer 

1. eine unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallende 

Tätigkeit ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein oder 

jemanden, der hiezu nicht berechtigt ist, zu einer 

derartigen Tätigkeit heranzieht, 

2. die in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnungen 

(§§ 23, 43, 43i Abs. 2, 51) führt, ohne hiezu berechtigt zu 

sein, 

3. ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das ihm (ihr) bei 

der berufsmäßigen Ausübung einer in diesem Bundesgesetz 
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geregelten Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich 

geworden ist und dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet 

ist, ein berechtigtes Interesse der Person zu verletzen, die 

seine (ihre) Tätigkeit in Anspruch genommen hat oder für 

die er(sie) in Anspruch genommen worden ist, 

4. durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen der 

§§ 52, 52a Abs. 1, 52e Abs. 3 und 54 zuwiderhandelt, 

5. Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind. 

(2) Der Versuch ist strafbar. " 

46. Dem § 67 wird folgender § 68 angefügt: 

"§ 68. (1) Das Krankenpflegegesetz in der Fassung der Novelle 

BGBI. Nr • • • .  /1992 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen betreffend die formelle Anpassung an das 

MTD-Gesetz, BGBI. Nr . . . .  /1992, treten rückwirkend mit 1. September 

1992 in Kraft. 

(3) Eine Ausbildung in den gehobenen medizinisch-technischen 

Diensten kann bis spätestens 31. August 1993 in medizinisch-techni­

schen Schulen nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen begonnen 

werden. Die Bestimmungen über die medizinisch-technischen Schulen, 

insbesondere hinsichtlich Dauer und Art der Ausbildung sowie hin­

sichtlich der Prüfungen, gelten bis 31. August 1996 weiter mit der 

Maßgabe, daß Schüler(innen), die eine Wiederholungsprüfung auch nur 

in einem Fach nicht bestanden haben, ihre Ausbildung unter Berück­

sichtigung der bisherigen Ausbildungsinhalte nach den Bestimmungen 

des MTD-Gesetzes, BGBI. Nr . . .  /1992 fortzusetzen haben. 
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( 4) Der I. Teil der Verordnung des Bundesministers für Gesund­

heit und Umweltschutz betreffend die Ausbildung und Prüfung in den . 
medizinisch-technischen Diensten ( Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die medizinisch-technischen Dienste), BGBl.Nr. 560/1974, samt 

Anlagen 1 bis 9 gelten als Bundesgesetz bis zum 31. August 1996 

weiter. Gleiches gilt für § 63 dieser Verordnung hinsichtlich der 

gehobenen medizinisch-technischen Dienste. 

( 5) Verfahren nach dem Krankenpflegegesetz, die am 31. Dezember 

1992 beim Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz anhängig sind, sind ab 1. Jänner 1993 durch den örtlich zu­

ständigen Landeshauptmann fortzusetzen. 

(6) Die §§ 9 Abs. 1 lit.a, 12a Abs. 1 lit. a, 19a Abs. 1 lit. a 

und 52 Abs. 1 Z 4 treten mit Inkrafttreten des Übereinkommens zur 

Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes ( EWR) in Kraft. " 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
GESUNDHEIT, SPORT UND 
KONSUMENTENSCHUTZ 
Abt. II/B/13 
GZ 21.251/4-II/B/13/92 

Bundesgesetz mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpflege­
fachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste geändert 
wird 

E r I ä u t e r u n  g e n  

I. Allgemeiner Teil 

Im Herbst 1991 wurde bereits ein Entwurf einer Novelle des Kran­

kenpflegegesetzes dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zuge­

leitet. Ziel dieses Entwurfes war es, das Krankenpflegegesetz in­

sofern ändern, als die Berufsgruppe der gehobenen medizinisch­

technischen Dienste - im Hinblick auf den Entwurf eines Bundes­

gesetzes über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste (MTD-Gesetz), der im Juni 1991 dem Nationalrat zur ver­

fassungsgemäßen Behandlung zugeleitet wurde - herausgenommen und 

legistische KlarsteIlungen getroffen werden sollten. Das Begut­

achtungsverfahren zu diesem Entwurf wurde ausgewertet, der Entwurf 

jedoch nicht dem Parlament zugeleitet, da ein genauer Zeitpunkt 

für die Beschlußfassung des MTD-Gesetzes noch nicht abgesehen wer­

den konnte. Die parlamentarischen Beratungen über das MTD-Gesetz 

konnten im Juli 1992 zu einem positiven Abschluß gebracht werden. 

Es erfolgt daher die formelle Anpassung gleichzeitig mit der im 

Zuge des Abschlusses des EWR-Vertrages notwendigen Anpassung des 

Krankenpflegegesetzes. In der nunmehr vorliegenden Novelle wurden 

Anregungen aus dem Begutachtungsverfahren zum letzten Entwurf be­

rücksichtigt. 
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Weiters sind im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum 

MTD-Gesetz einvernehmlich beschlossene Änderungen in die Novelle 

eingeflossen. 

In den vorliegenden Gesetzesentwurf wurden Bestimmungen aufge­

nommen, die der Berücksichtigung von Rechtsproblemen dienen, die 

in der täglichen Vollzugspraxis aufgetreten sind. Dabei sollen die 

vordringlichsten Probleme gelöst werden, ohne der grundlegenden 

Reform des Krankenpflegerechts vorzugreifen. 

Besonders hervorzuheben sind die Änderungen der Bestimmungen über 

die Nostrifizierung ausländischer Urkunden. Dabei sollen die im 

Zuge der Vollziehung gemachten Erfahrungen umgesetzt, Vereinfach­

ungen bei den Verwaltungsverfahren getroffen und aus Gründen der 

Rechtsklarheit die entsprechenden Bestimmungen übersichtlich zu­

sammengefaßt werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Novelle bilden die Bestimmungen 

hinsichtlich der Übertragung von Vollzugskompetenzen auf die Län­

der. 

Im Arbeitsübereinkommen zwischen der Sozialistischen Partei Öster­

reichs und der Österreichischen Volkspartei über die Bildung einer 

gemeinsamen Bundesregierung der XV III. Gesetzgebungsperiode des 

Nationalrates vom 17. Dezember 1990 (Beilage 21: Öffentlicher 

Dienst und Verwaltungsreform) wurde u.a. vereinbart: " Die be­

hördlichen Zuständigkeiten der Bundesministerien sind auf jene 

Fälle zu beschränken, in denen eine bundesweit zentrale Entschei­

dung absolut unerläßlich ist." 

Dieser Aussage des Arbeitsübereinkommens nachkommend werden zahl­

reiche bisher ministerielle Kompetenzen vom Bundesminister auf den 

Landeshauptmann übertragen. 
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Die Rechtssprache vieler Bestimmungen des Gesetzes entspricht 

nicht mehr einer modernen Rechtssetzungstechnik, insbesondere 

nicht den legistischen Richtlinien 1990. Zahlreiche Formulierungen 

orientieren sich nicht mehr am allgemeinen Sprachgebrauch, teil­

weise mangelt es an der Verständlichkeit der Normen. Im vorliegen­

den Entwurf wurde daher versucht, sprachliche Bereinigungen vorzu­

nehmen, sowie vor allem bei der Rechtstechnik und der formellen 

Gestaltung den Anforderungen der legistischen Richtlinien 1990 

Rechnung zu tragen. 

Einer weiteren Novelle bleiben Neuerungen vorbehalten, die derzeit 

noch nicht abschließend ausdiskutiert sind. Hiezu zählen insbeson­

dere geplante Schulversuche einer Berufsbildenden Höheren Schule 

für Krankenpflege und des entsprechenden Kolleg-Modells - eine 

derartige Reform kann nur gleichzeitig mit einer entsprechenden 

Änderung der schulrechtlichen Bestimmungen vorgenommen werden -, 

Umsetzung der Ergebnisse der Studien des Österreichisches Bundes­

institut für Gesundheitswesen zu den Sanitätshilfsdiensten 

(Neugestaltung insbesondere der Ausbildungsinhalte der Heilbade­

meister und Heilrnasseure, gesetzliche Verankerung des Berufsbildes 

der ZahnarzthelferInnen) sowie eine Neugestaltung der Regelungen 

betreffend Sonderausbildungen. 

Den Erfordernissen einer EG-Konformität wurde insoweit Rechnung 

getragen, als die österreichische Staatsbürgerschaft als Voraus­

setzung für den Zugang zu einer Schule für die Krankenpflegefach­

dienste fallengelassen wurde. Ab Inkrafttreten des EWR-Vertrages 

wird auch Staatsbürgern der Vertragsparteien des Übereinkommens 

zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes der Zugang zu den 

Schulen offenstehen. 
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11. Besonderer Teil 

Zu Z 1 (T i tel) : 

Für das Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflege­

fachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sani­

tätshilfsdienste, BGBl.Nr. 102/1961, in der geltenden Fas sung, gab 

es bisher keine Kurzbezeichnung. Es wurde jedoch österreichweit 

als " Krankenpflegegesetz" bezeichnet. Dem soll durch Schaffung der 

Kurzbezeichnung Rechnung getragen werden. Die weitere Änderung 

dient der im Zuge der Herau snahme der Regelungen über die gehobe­

nen medizinisch-technischen Dienste notwendig gewordenen formellen 

Bereinigung. 

Zu Z 2 und 3 (§§ 1 und 3): 

Hier wird eine Anpassung an das MTD-Gesetz und eine sprachliche 

Bereinigung vorgenommen. 

Zu Z 4 (§ 7 Abs. 5): 

Die Übertragung der Kompetenz zur Bewilligung der Errichtung und 

Führung einer Krankenpflegeschule vom Bundesminister für Gesund­

heit, Sport und Konsumentenschutz auf den Landeshauptmann dient 

der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Z 5 (§ 7 Abs. 6): 

Der Instanzenzug, der - wenn der Landeshauptmann in 1. Instanz 

entscheidet - nach Art. 103 Abs. 4 B-VG an den zuständigen 
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Bundesminister geht, soll ausdrücklich ausgeschlossen werden. Das 

heißt, der Landeshauptmann soll künftig als erste und einzige ad­

ministrative Instanz eingerichtet werden. Gegen die Entscheidung 

des Landeshauptmannes ist daher kein weiteres ordentliches Rechts­

mittel gegeben, sondern es ist unmittelbar die Beschwerdeführung 

bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes zulässig. 

Zu Z 6 (§ 8 Abs. 1 und 2): 

Die Zusammensetzung der Aufnahmekommission wird entsprechend dem 

MTD-Gesetz umgestaltet. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 1 lit.a): 

Durch die Ermöglichung des Zuganges zu den Krankenpflegeschulen 

auch für Staatsbürger einer Vertragspartei des Übereinkommens zur 

Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes ( EWR) erfolgt eine 

Anpassung an den EWR-Vertrag. 

Zu Z 8 (§ 12 Abs. 1): 

Die Möglichkeit des Ausschlusses von einer Krankenpflegeschule 

wegen "voraussichtlichen" Nichterreichens des Ausbildungszieles 

wird im Hinblick auf die Unmöglichkeit, sichere Prognosen für die 

Zukunft zu stellen, fallengelassen. Nichterreichen des Aus­

bildungszieles ist jedoch als Ausschließungsgrund sicherlich ge­

rechtfertigt. 

Die Regelung wurde dem MTD-Gesetz angepaßt, wobei klarzustellen 

ist, daß nur solche strafrechtliche Verurteilungen zum Ausschluß 
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aus der Schule führen, die eine für den Beruf erforderliche Ver­

läßlichkeit nicht erwarten lassen und daher mit der Berufsausübung 

nicht vereinbart werden können, wie etwa Diebstahl, vorsätzliche 

Körperverletzung usw .. Keinesfalls könnte etwa ein fahrlässig her­

beigeführter Verkehrsunfall zum einem Schulausschluß führen. 

Zu Z 9 und 10 (§ 12a): 

Hier wird zur Schaffung besserer Übersichtlichkeit des Gesetzes 

eine Überschrift eingeführt. 

Die Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, daß eine Erweiterung 

der Bestimmung im Hinblick auf Operationsgehilfen(Innen) und Sani­

tätsgehilfen(Innen) erforderlich ist. Dies soll auch dazu beitra­

gen, den Mangel an diplomiertem Krankenpflegepersonal zu mindern. 

Weiters erfolgt analog zu § 9 eine Anpassung an den EWR-Vertrag. 

Durch die Schaffung eines neuen Abs. 2 soll Berufseinsteigern und 

-umsteigern auch in einem höheren Alter - sofern keine die Aus­

bildung betreffenden Gründe entgegenstehen - die Möglichkeit er­

öffnet werden, einen Beruf im Bereich des Krankenpflegefach­

dienstes zu ergreifen. 

Zur Zeit ist eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Lösungs­

modells betreffend Pflegehelfer und Ausbildungen beim Österreichi­

sehern Bundesheer eingesetzt. Die Beratungen bzw. Arbeiten sind 

derzeit jedoch noch nicht abgeschlossen, sodaß eine umfassende 

Änderung dieser Bestimmung einer weiteren Novelle vorbehalten 

bleibt. 
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Eine Anpassung an die neue Zitierung erfolgt in den bisherigen 

Abs. 3 und 4. 

Zu Z 11 (§ 14 Abs. 3): 

Die Zusammensetzung der Prüfungskommission wird nicht abschließend 

geregelt, es wird nur festgelegt welche Personen dieser Kommission 

jedenfalls anzugehören haben. 

Zu Z 12 (bisheriger § 15 Abs. 3): 

Die Nostrifikation ausländischer Urkunden wird nunmehr in den 

§§ 52b bis e umfassend für alle vom Gesetz erfaßten Berufe gere­

gelt. Der bisherige § 15 Abs. 3 entfällt daher. 

Zu Z 13 (§ 18 Abs. 3): 

Hier wird analog zu § 12 Abs. 1 das Wort "voraussichtlichen" ge­

strichen. 

Zu Z 14 (§ 19a): 

Die Bestimmung wird analog zu § 12a auf Operationsgehilfen(Innen) 

und Sanitätsgehilfen(Innen) ausgedehnt. Weiters erfolgt eine An­

passung an den EWR-Vertrag. 

Auch hier soll - analog zu § 12a - durch die Schaffung eines neuen 

Abs. 2 eine Ausnahmemöglichkeit von der Höchstaltersgrenze ge­

schaffen werden. 
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In den bisherigen Abs. 3 und 4 erfolgt eine Anpassung an die Zi­

tierung. 

Zu Z 15 (§ 21): 

Hier erfolgt lediglich eine Anpassung an die geänderte Zitierung. 

Zu Z 16 und 17: 

Da der 111. Teil nunmehr lediglich den medizinisch-technischen 

Fachdienst regelt, ist auch die Überschrift entsprechend zu än­

dern. 

Zu Z 18 und 19 (§ 37 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 lit.h): 

Da das MTD-Gesetz den international üblichen Begriff 

"physiotherapeutisch" verwendet, ist hier der Begriff anzupassen. 

Zu Z 20 (§§ 42 und 43): 

Die Regelungen der §§ 42 und 43 werden hinsichtlich der in das 

MTD -Gesetz übergegangenen Bestimmungen angepaßt. 

Der Abs. 3 des § 42 wurde dem MTD-Gesetz nachgebildet, wobei sich 

die Möglichkeit der Anrechnung nur auf die Befreiung von der Able­

gung der Prüfung, nicht jedoch auf die Befreiung vorn entsprechen­

den theoretischen Unterricht bezieht. 
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Zu Z 21 (§ 43f Abs. 1): 

Auch hier soll aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine Kom­

petenzverschiebung vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz zum Landeshauptmann erfolgen. 

Zu Z 22 (§ 43f Abs. 4): 

Der Instanzenzug an den Bundesminister wird ausdrücklich ausge­

schlossen und dadurch der Landeshauptmann als erste und einzige 

administrative Instanz eingerichtet. Eine Beschwerdeführung ist 

unmittelbar bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes zuläs­

sig. 

Zu Z 23 (§ 43i Abs. 1): 

Die Nostrifkation des Berufes als Pflegehelfer wird ebenfalls in 

den §§ 52b bis e geregelt. Der bisherige 2. Satz entfällt daher. 

Zu Z 24 und 25 (§ 49 Abs. 1): 

Hier entfällt die Nostrifikationsbestimmung, da in den §§ 52b bis 

e umfassende Regelungen auch für die Sanitätshilfsdienste getrof­

fen werden. 

Durch den ausdrücklichen Ausschluß der Möglichkeit einer Berufung 

gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes soll dieser künftig 

als erste und einzige administrative Instanz tätig sein. Eine Be­

schwerdeführung ist auch in diesen Fällen unmittelbar bei den Ge­

richtshöfen des öffentlichen Rechtes zulässig. 

205/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 39 von 81

www.parlament.gv.at



I • 

I 

- 10 -

Zu Z 26 (§ 52): 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der ganze § 52 zitiert. 

Die Überschrift wird an das MTD-Gesetz angepaßt. Weiters wird die 

Bestimmung zur Verbesserung der Übersichtlichkeit umformu1iert, 

wobei auf die im MTD-Gesetz gewählte Form Bedacht genommen wurde. 

Durch die Herausnahme der gehobenen medizinisch-technischen Dien­

ste werden alle diesbezüglichen Regelungen im § 52 Abs. 1 über­

flüssig und sind daher zu streichen. 

Weiters erfolgt eine Anpassung an den EWR-Vertrag. 

-

Im Abs. 4 wird klargestellt, daß bei Teilzeitbeschäftigung eine 

entsprechend längere Tätigkeit erforderlich ist. Dies soll die 

Möglichkeit eröffnen, daß auch durch Teilzeitbeschäftigung die 

Berechtigung zur freiberuflichen Ausübung erlangt werden kann. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, daß zur Erteilung der Bewilli­

gung für die freiberufliche Tätigkeit die Bezirksverwaltungsbehör­

de des Wohnsitzes zuständig ist. Die Bewilligung selbst gilt für 

das gesamte Bundesgebiet. 

Klarzustellen ist, daß die Befristung im Abs. 5 mit 31. Dezember 

1995 der bisherigen Rechtslage entspricht. Die in Art. 11 Abs. 3 

der Novelle zum Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 449/1990, getroffene 

Übergangsbestimmung bleibt unberührt. Gespräche über die weitere 

Gestaltung der in Rede stehenden Berufe werden zu führen sein. 

In der Regelung betreffend Werbung wird dem Entwicklungstrend zu 

einer Lockerung der Bestimmungen über das Werbeverbot in den Ge­

sundheitsberufen Rechnung getragen. 
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Abs . 6 enthält daher nicht wie bisher ein völliges Werbeverbot, 

sondern soll lediglich eine dem beruflichen Ansehen abträgliche 

oder den Patienten irreführende Werbung verhindern . 

Über Antrag soll in Hinkunft - analog dem im Ärztegesetz 1984 vor­

gesehenen Ärzteausweis - auch diplomierten Angehörigen der im 

Krankenpflegegesetz geregelten Berufe, die zur freiberuflichen 

Ausübung berechtigt bzw . in der Hauskrankenpflege tätig sind, ein 

mit einem Lichtbild versehener Berufsausweis ausgestellt werden 

können . Form und Inhalt werden im Verordnungswege festzulegen 

sein. 

Dieser Ausweis ist - ebenso wie das jeweilige Diplom - im Falle 

der Zurücknahme der Berufsberechtigung einzuziehen bzw . bei der 

Wiedererteilung der Berechtigung wieder auszufolgen . 

Zu Z 27 ( §  52a): 

Zur Schaffung höhere Übersich1ichkeit wird eine Überschrift einge­

führt. Weiters erfolgt auch hier eine Anpassung an das MTD-Gesetz 

und an das geltende Bundesministeriengesetz, wobei die Bestimmung 

übersichtlicher gestaltet wird . 

Die Kompetenz zur Ertei1ung der Bewi11igungen wird vom Bundesmini­

ster für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz auf den Landes­

hauptmann übertragen . Eine Berufungsmöglichkeit wird ausdrücklich 

ausgeschlossen . 

Klarzustellen ist im gegebenen Zusammenhang, daß es sich bei die­

ser Bestimmung um eine Tätigkeit zum Zwecke der Fortbildung und 

nicht zum Zwecke der Ausbildung handelt . Dies bedeutet, daß eine 

berufliche Tätigkeit zum Zwecke der Fortbildung nur dann möglich 

ist, wenn im Ausland eine entsprechend qualitativ hochwertige Aus­

bildung vermittelt wurde . Fehlendes Wissen in grundlegenden Fä-
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chern schließt jedenfalls eine Tätigkeit zum Zwecke der Fortbil­

dung aus . Die Ausübung einer derartigen Tätigkeit kann - je nach 

Vorwissen - auch auf bestimmte Abteilungen einer Krankenanstalt 

beschränkt werden . 

Zu Z 28 (bisheriger § 52b): 

Diese Bestimmung ist seit geraumer Zeit totes Recht und wird daher 

gestrichen . 

Zu Z 29 (§ 52b bis e): 

Der Ausdruck " Nostrifikation " wird mit der Überschrift neu in das 

Gesetz eingeführt . Die Regelungen betreffend Nostrifikation von 

ausländischen Urkunden werden umfassend umgestaltet . Dies dient 

der Umsetzung langjähriger Erfahrungen, die durch den sprunghaften 

Anstieg der Anzahl der Nostrifikationswerber ( innen) gewonnen wer­

den konnten . 

Das Europäische Übereinkommen über die theoretische und praktische 

Ausbildung von diplomierten Krankenpflegepersonen, 

BGBI . Nr .  53/1973 legt in seiner Anlage I Mindestanforderungen für 

die Ausbildung von diplomierten Krankenpflegepersonen fest . Insbe­

sondere werden die Mindestanforderungen für die theoretische und 

praktische Ausbildung, die bildungsmäßigen Voraussetzungen der 

Bewerber(-innen) für die Aufnahme in Krankenpflegeschulen sowie 

Dauer und Art der Ausbildung normiert . Eine Ausbildung im Ausland 

ist jedenfalls dann als gleichwertig anzusehen, wenn sie den Re­

gelungsinhalten dieses Übereinkommens entspricht . Festzuhalten 

ist, daß eine zweijährige Ausbildung in der allgemeinen Kranken­

pflege jedenfalls nicht als einer dreijährigen Ausbildung gleich­

wertig erachtet werden kann . 
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§ 52b entspricht im Wesentlichen der derzeitigen Gesetzeslage, 

wobei zur Zeit keine Nostrifikation von Sonderausbildungen er­

folgt, da Gesetz und Verordnung lediglich äußerst flexible Rahmen 

für die Sonderausbildung festlegen und die Inhalte der österrei­

chischen Ausbildungen daher sehr unterschiedlich sind. Sonderaus­

bildungen sind aus diesem Grund ausdrücklich von der Nostrifika­

tion auszunehmen . Nach einer umfassenden Neugestaltung der Proble­

matik wird in der nächsten Novelle eine Aufstellung einheitlicher 

Richtlinien angestrebt. 

Durch die Schaffung der Möglichkeit im § 52c , ausländische Ausbil­

dungen mittels Verordnung oder Staatsvertrages generell zu nostri­

fizieren, soll ein weiterer Schritt zur Verwaltungsvereinfachung 

gemacht werden. 

Bei fehlenden urkundlichen Nachweisen der absolvierten Ausbildung 

kann eine Zulassung zur kommissionellen Abschlußprüfung durch den 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz gemäß 

§ 52d bewilligt werden, um z.B. auch Personen aus Krisengebieten, 

die teilweise nicht in der Lage sind, die notwendigen Unterlagen 

beizubringen, gleiche Chancen zu geben . 

Fragen, die im Zuge der Ergänzungsausbildung aufgetreten sind, 

sollen durch § 52b eine gesetzliche Klarstellung erfahren . Die 

Eintragung der Ergänzungsprüfungen durch den Landeshauptmann dient 

der Verwaltungsvereinfachung und der Sicherstellung, daß die Er­

gänzungsausbildungen nur in anerkannten Ausbildungsstätten absol­

viert werden , wodurch die entsprechende Rechtssicherheit geschaf­

fen werden soll . Der Landeshauptmann hat dabei die Möglichkeit , 

sich hiezu des Landessanitätsdirektors bzw . eines Stellvertreters 

in dessen Eigenschaft als Vorsitzender der Prüfungskommissionen zu 

bedienen . Dies hat den Vorteil, daß sofort nach Absolvierung der 

Ergänzungsprüfungen ein den Qualifikationen entsprechender Einsatz 

der Betroffenen erfolgen kann. 
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Die Kenntnis der deutschen Sprache wird in der vorliegenden Novel­

le analog dem MTD-Gesetz nicht mehr wie bisher als Voraussetzung 

für die Nostrifikation angeführt. Gleichzeitig wird auch davon Ab­

stand genommen, die Kenntnis der deutschen Sprache als Vorausset­

zung für die Berufsausübung in Österreich zu normieren. Grund für 

diese Vorgangsweise sind die Bestrebungen Österreichs im Hinblick 

auf einen EG-Beitritt sowie der Abschluß des EWR-Vertrages. Vom 

EuGH wird die generelle Normierung von Sprachbarrieren in seiner 

Judikatur grundsätzlich ablehnend beurteilt. Es erscheint auch im 

Hinblick auf die in der Praxis gewonnen Erfahrungen nicht ziel­

führend, generelle Sprachkenntnisse als Voraussetzung für eine 

Berufsausübung zu normieren , wobei jedoch klarzustellen ist , daß 

für eine Tätigkeit , die unmittelbar am Menschen durchgeführt wird , 

der Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift essentielle 

Bedeutung zukommt. Die Kenntnis und Beherrschung der fachspezifi­

schen Ausdrücke in deutscher Sprache ist darüber hinaus generell 

als zentral zu sehen. Hier obliegt es einerseits dem Dienstgeber 

festzustellen, ob der Bewerber über die entsprechenden Sprach­

kenntnisse verfügt, andererseits obliegt es auch der Eigenverant­

wortlichkeit jedes Berufswerbers, sich die nötigen Sprachkenntnis­

se anzueignen. Im gegebenen Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

daß die Ergänzungsprüfungen jedenfalls in deutscher Sprache - und 

keinesfalls unter Beiziehung eines Dolmetschers - abzulegen sind. 

Dadurch erfolgt selbstredend eine gewisse Vorqualifikation. 

Klargestellt wird weiters, daß nicht erfolgreich absolvierte zu 

ergänzende praktische Ausbildungen oder nicht bestandene kommis­

sionelle Ergänzungsprüfungen höchstens zwei Mal wiederholt werden 

dür fen. 

Durch die Regelung des § 52e Abs. 4 soll Nostrifikations­

werbern(innen) ermöglicht werden, im Rahmen eines Dienstverhält­

nisses als Pflegehel fer(in) ihre Ergänzungsausbildung zu absolvie­

ren. In zahlreichen Fällen stellt sich nämlich die Problematik, 
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das einerseits die Ausbildung im Ausland Fachgebiete nicht umfaß­

te, die Voraussetzung für eine Tätigkeit zur Fortbildung gemäß 

§ 52a wären, andererseits ein Einsatz als Pflegehelfer ( in) für die 

Zeit der Ergänzungsausbildung aus fachlicher Sicht durchaus ziel­

führend erscheint . 

Zu Z 30 und 31 (§ 53 Abs. 2): 

Auch hier erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine 

Kompetenzübertragung vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz auf den Landeshauptmann . Die Bestimmung soll 

jedoch lediglich fünf Jahre weiterhin in Geltung bleiben, da sie 

in der vorliegenden Form sachlich nicht gerechtfertigt erscheint. 

Eine zeitgemäße Regelung der Problematik bleibt der nächsten No­

velle des Gesetzes vorbehalten . 

Zu Z 32 und 33 (§ 54 Abs . 1 und 4): 

Hier wird eine Anpassung an das MTD-Gesetz samt sprachlicher Be­

reinigung vorgenommen. 

Zu Z 3 4 (bisheriger § 55): 

Eine Überprüfung des Weiterbestehens der für die Berufsausübung 

notwendigen körperlichen und gesundheitlichen Eignung durch jähr­

liche ärztliche Kontrolluntersuchungen erscheint unzeitgemäß. Der 

§ 55 wird daher gestrichen. Diese Vorgangsweise entspricht der 

Regelung im MTD-Gesetz. 
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Zu Z 35 ( §  56): 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird eine Überschrift einge­

führt . 

Die Formulierung wird analog dem MTD-Gesetz gewählt, wobei analog 

zu § 52 Abs . 7 die Einziehung des Berufsausweises eingefügt wird . 

Zu Z 36 (bisheriger § 57): 

Die bisherige Regelung über Beruf strachten und Berufsabzeichen 

erscheint nicht mehr zeitgemäß und ist darüber hinaus schwer admi­

nistrierbar . Die Bestimmung entfällt daher . 

Zu Z 37: 

Die Überschrift wird an das MTD-Gesetz angepaßt . 

Zu Z 38 ( §  57a): 

Diktion und Inhalt der Bestimmung werden an das MTD -Gesetz ange­

paßt, eine Überschrift wird neu eingeführt . Im Hinblick auf die 

vielfältigen Inhalte der Lehrkurse erscheint eine Bewilligung j e­

des einzelnen Kurses durch den Landeshauptmann als nicht sinnvoll . 

Wie in vergleichbaren Verwaltungsmaterien bereits erfolgreich er­

probt , soll auch hier eine Untersagungsmöglichkeit nach Anzeige 

durch den Landeshauptmann geschaffen werden . 
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Zu Z 39 (§ 57b Abs. 1): 

Es wird eine Überschrift eingeführt und die Bestimmung an das 

MTD-Gesetz angepaßt. 

Zu Z 40 (§ 57b Abs. 2): 

Analog zum MTD -Gesetz erfolgt eine Kompetenzverschiebung vom Bun­

desminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zum Lan­

deshauptmann . 

Zu Z 41 (§ 57b Abs . 5 und 6): 

Auch hier wird eine dem MTD -Gesetz angepaßte Regelung gewählt. 

Mittelfristig ist geplant, die Sonderausbildung für Krankenpflege­

personen umfassend neu zu gestalten und entsprechende rechtliche 

Grundlagen hiefür zu schaffen. Ein erster Schritt in diese Rich­

tung ist die Anerkennung von Sonderausbildungen in Form von Hoch­

schul lehrgängen mittels Verordnung gemäß Abs. 6. Ein entsprechen­

des Modell wird bereits durch die Akademie für höhere Fortbildung 

in der Krankenpflege in Mödling durchgeführt. Auch in anderen Bun­

desländern ist die Einrichtung von derartigen Hochschullehrgängen 

geplant. 

Zu Z 42 (bisheriger § 57c): 

Der im ehemaligen § 57c enthaltene Regelungsinhalt wird in die 

§§ 57a und b integriert. 
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Zu Z 43 (§ 58): 

Die Regelungen über die Anstaltsordnung werden gestrafft und der 

Formulierung im MTD-Gesetz angepaßt, wobei ebenfalls aus Gründen 

der Verwaltungsvereinfachung eine Kompetenzverschiebung vom Bun­

desminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zum Lan­

deshauptmann erfolgt. 

Zu Z 44 (bisheriger § 59): 

Die Bestimmung des bisherigen § 59 wurde im § 60 integriert. Der 

§ 59 entfällt daher. 

Zu Z 45 (§ 60): 

Sämtliche Strafbestimmungen werden nunmehr in einem Paragraphen 

zusammengefaßt, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen. 

Die Regelung wird analog zum MTD-Gesetz sowie zum ÄrzteG gestal­

tet, wobei die Zitierung an das MTD-Gesetz angepaßt wird. 

Die Strafbestimmung des § 60 Z 1 erfaßt - wie schon bisher - nicht 

nur die unbefugte Berufsausübung, sondern auch die Heranziehung zu 

einer solchen (z. B. durch den Dienstgeber). 

Zu Z 46 (§ 68): 

Durch die Übergangsregelungen soll für Personen, die bereits in 

Ausbildung für einen gehobenen medizinisch-technischen Dienst ste­

hen, die Möglichkeit geschaffen werden, diese nach den bisher gel­

tenden Ausbildungsregelungen zu beenden. 
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Aufgrund des teilweisen Wegfalls der gesetzlichen Bestimmungen 

fehlt die rechtliche Grundlage für die derzeit geltende Ausbil­

dungsverordnung, soda ß es notwendig war, für diesen Über -

gangs zeitraum die Verordnung als Bundesgesetz weiterhin in Geltung 

zu belassen. Die Verordnung bleibt als solche hinsichtlich der 

Bestimmungen für den medizinisch- technischen Fachdienst weiterhin 

in Geltung. 

Die im Ze itpunkt des Inkrafttretens der Novelle beim Bundesmini ­

ster für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz anhängigen Ver­

fahren sind vom zuständigen Landeshauptmann fortzusetzen. 
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Bundesgesetz vom 22. März 1961, BGBI. Nr. 102, betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 

der SanitätshIlfsdienste, In der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 25711967, BGBI. Nr. 9511969, BGBI. Nr. 349/1970, 
BGBI. Nr. 19711973, BGBI. Nr. 42611975, BGBI. Nr. 31411987, 

BGBI. Nr. 74711988 und BGBI. Nr. 449/1990 

§ 1.  Der Krankenpflegefachdienst, die medlzlnlsch·technlschen Dienste �()o 
wie die SanitätshIlfsdienste dürfen berufsmäßig nur nach Maßgabe der Be· 
stimmungen dieses B undesgesetzes ausgeübt werden. 

§ 3. Auf die berufsmäßige Ausübung der in den §§ 5, 26, 37, 43 a und 44 
a ngeführten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung keine Anwendung. Hilfe­
leistungen in der Nachbarschafts-, Familien- und HaushaltshIlfe, ferner die 
der Gewerbeordnung unterliegenden Tätigkeiten der Hand-, Fuß- und Schön­
heitspfleger, der Hühneraugenschneider, der Masseure sowie der Herstel­
lung und Verabreichung von besonderer Kost (Diätkost) durch Gast- und 
Schankgewerbetreibende werden durch dieses Bundesgesetz nicht 
berührt. 

fl. 
(5) Die Errichtung und Führung einer Krankenpflegeschule bedarf der Be· 

wil ligung des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz. Die 
Bewilligung Ist zu erteilen, wenn die Krankenpflegeschule den Bestlmmun· 
gen dieses Bundesgesetzes entspricht; sie Ist zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen für eine dem Gesetz entsprechende KrankenpflegeausbiI· 
dung nicht mehr aegeben sind. 

NovelLe. : 

1 .  Der Titel des Gesetzes lautet:  

" Bundesgesetz betreffend die Regelung des 

Krankenpflegefachdienstes,  des medizinisch-technischen 

Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste ( Krankenpflegegesetz _ 

KrpflG ) "  

2 .  Im § 1 wird die Wortfolge " die medi zinisch-technischen Dienste" 

durch die Wortfolge "der medizini sch- technische Fachdienst "  

ersetzt . 

) � '� le<u \ , d  : 
" §  3 .  Au f die beru fsmäßige Ausübung der in diesem Bundesgesetz 

geregelten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 1 9 73 keine 

Anwendung . Unentgeltl iche Hilfeleistungen in der Nachbarschafts - ,  

Fami lien- und Haushaltshilfe werden durch dieses Bundesgesetz 

nicht berührt . "  

4 .  Im § 7 Abs . 5 wird die Wortfolge " Bundesministeriums für Ge­

sundhei t ,  Sport und Konsumentenschutz " durch " Landeshauptmannes " 

ersetzt .  

5 .  Dem § 7 wird folgender Abs . 6 angefügt : 

" ( 6 )  Gegen Bescheides des Landeshauptmannes gemä ß Abs .  5 ist 

eine Berufung nicht zull:lssig . "  

;. 

205/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
51 von 81

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 8. (1) Die Aufnahme In eine Krankenpflegeschule wird von einer Kommis· 
slon vorgenommen, die aus dem leitenden Sanltltsbeamten des Landes oder 
dessen Stellvertreter als Vorsitzenden sowie dem Irztllchen Leiter der Kran· 
kenpflegeschule oder dessen Stellvertreter, der Schuloberin (dem Internats· 
leiter) der Krankenpflegeschule, einem Vertreter des Rechtsträgers der Kran· 
kenpflegeschule und einem Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung 
der Dlentsnehmer aus dem Kreise der Krankenpflegepersonen besteht. Wird 
die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt, hat der Kommission 
auch ein Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der DIenstgeber an· 
zugehören. Die Kommission Ist vom Landeshauptmann für die Dauer von je· 
wells vier Jahren zu bestellen. Außerdem Ist für jedes der Kommissionsmit· 

gl ieder ein Stellvertreter zu bestellen. Die Zugehörigkeit zur Aufnahmekom· 
mission endet vorzeitig, wenn ein Mitglied die Funktion, auf Grund der seine 
Bestellung vorgenommen worden Ist, verliert. 

(2) Die Kommission Ist beschlußfähig, wenn alle KommissionsmitglIeder 
ordnungsgemäß geladen und außer dem Vorsitzenden oder dessen Stellver· 
treter mindestens die Hälfte der übrigen Mitglieder oder deren Stellvertreter 
anwesend sind. Die Kommission entscheidet mit einfacher Stlmmenmehr· 
heit. 

§ 9.  ( 1 )  Personen, die sich um die Aufnahme In eine Krankenpflegeschule 
bewerben, haben nachzuweisen: 

a) den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft, 
b) ein Lebensalter nicht über 35 Jahre, 
c), die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige körperliche, geistige und 

gesundheitliche Eignung 
d) die Unbescholtenheit, 
e) den erfolgreichen Besuch des ersten AusbIldungsjahres (§ 6 Abs. 2) 

nach erfolgreicher Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht. 

§ 1 2. (1) Krankenpflegeschüler(lnnen), die sich während der Ausbildung 
zum Krankenpflegeberuf zufolge mangelnder körperlicher, geistiger oder ge· 
sundheltlicher Eignung oder wegen voraussichtlichen NIchterreichens des 
AusbIldungszieles als untauglich erweisen oder wegen solcher strafrecht· 
licher Verfehlungen rechtskrilftlg verurteilt worden sind, die eine verläßliche 
Berufsausübung nicht erwarten lassen, sind vom weiteren Besuch der Schu· 
le auszuschließen. Mit einem Ausschluß Ist außerdem bel groben DIenstver· 
letzungen oder groben Verstößen gegen die Anstaltsordnung vorzugehen. 
Den Ausschluß spricht die nach § 8 gebildete Kommission aus. Die Bestlm· 
mungen des § 8 Abs. 2 sind anzuwenden. Von jedem Ausschluß Ist der Lan· 
deshauptmann In Kenntnis zu setzen 

6 .  § 8 Ab s .  1 und 2 lautet : 

" §  8 .  ( 1 )  Ober die Aufnahme der angemeldeten 

Aufnahmewerbe r ( innen ) entscheidet eine Kommis s ion . Diese setzt 

s ich zusammen aus : 

1 .  einem ( r )  Vertreter ( in )  des Rechtsträgers der j ewei ligen 

Krankenpflegeschule als Vorsitzenden, 

2 .  dem ( der ) Lei ter ( in )  der Krankenpflegeschule , 

3 .  der zur Betreuung der SchUler ( innen ) und zur unmittelbaren 

Führung der Au fs icht bestellten Person, 

4 .  einem ( r )  Vertreter ( in )  der Schüler ( innen ) an der j eweiligen 

Krankenpf legeschule und 

5 .  einem ( r )  Vertreter( in ) der gesetzlichen 

Interessensvertretung der Dienstnehmer. 

( 2 )  Wird die Krankenpflegeschule nicht von einer 

Gebietskörperschaft geführt , hat der Kommission nach Abs . l auch 
ein( e )  Vertreter( i n )  der gesetzlichen I nteressenvertretung der 
Dienstgeber anzugehören . "  

7 .  § 9 Abs . 1 l it . a  l autet : 

" a ) den Besitz der österreichischen StaatsbUrgerschaft oder 

einer Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Überein­

kommens zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes 

( EWR ) ,  " 

8 .  Im § 1 2  Abs . 1 1 .  Satz entfini t das Wort " voraussichtl ichen " .  
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§ 12a. (1) P.rson.n, dl • •  Ich d.r Au.blldung al. Statlon.gehllfe(·gehllfln) 
gemäß den Be.tlmmungen dl •••• Bund •• ge.etz •• unterzogen und dl. vor· 
geschriebene Kursab.chlußprüfung mit Erfolg abgelegt haben, können Im 
Rahmen eines Dlen.tverhältnls.e. al. Statlon.gehllfe(·g.hllfln) In der allg.· 
meinen Krankenpflege oder In der KInderkranken· und Säuglingspflege an el· 
ner Krank.npfleg.schule (§ n ausgebildet werden, sof.rn si. folgende Vor· 
aussetzungen erfüllen: 

a) Besitz der österreich Ischen StaatsbOrg.rschatt, 

b) ein Lebensalter nicht unt.r 25 und nicht Ober 45 Jahr., 

c) eine ununterbrochene Tlitlgkelt als Statlon.gehllfe(·gehllfln) nach Ab­
soivierung der für diesen Beruf vorgeschrl.benen Kursabschlußprüfung 
In der Dauer von mindestens drei Jahren, 

d) erfolgreich. Ab.olvlerung der allg.melnen Schulpflicht, 

e) die zur Erfüllung der Berufspflichten Im Krankenpfl.gefachdlenst nötl· 
gen körperlichen und gelstlg.n Fählgk.lten, 

f) Unbescholtenheit. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert zw.1 Jahr. und s.ch. Monate; sie 
umfaßt Insbesondere die In § 10 Abs. 1 ang.führten Sachg.blete hinsichtlich 
Inhalt und Umfang unter B.rückslchtlgung d.r In d.r vorangegangenen Aus. 

bildung Im SanitätshIlfsdienst nach § 44 111. b erworbenen theoretlsch.n und 
praktischen Kenntnisse; 

(3) Person.n, die als StationsgehIlfen gemäß § 49 Abs. 1 letzt.r Satz aner· 
kannt worden sind, .Ine Ausbildung zum Sanltätsunt.rofflzler Im Bundes· 
heer mit Erfolg abgeschlossen und die Im dritten AusbIldungsjahr abzuhal· 
tenden , Prüfungen (§ 15a) mit Erfolg abgelegt haben, können die Ausbildung 
In der allgemeln�n Krankenpflege nach Abs. 1 ohne Nachweis der unter lit. c 
angeführten Voraussetzung absolvieren. DI.se Ausbildung dauert ein Jahr; 
sie umfaßt Insbesondere die In § 10 Abs. 1 angeführten Sachgebiete hinsicht· 
lich Inhalt und Umfang unter Berücksichtigung der Im Bundesheer erworbe· 
nen SanitätsausbIldung. 

(4) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 hinsichtlich des Ausschlusses vom 
weiteren Besuch der Krankenpflegeschule finden sinngemäß Anwendung. 

9 .  § 12a Abs . 1 bis 3 samt Überschrift lautet : 

"Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

§ 1 2 a .  ( 1 )  Personen, die sich der Ausbildung als 

Stationsgehil fe ( in ) ,  Operationsgehil fe ( in )  oder 

Sanitätsgehilfe ( in )  gemäß diesem Bundesgesetz unterzogen und die 

vorgeschriebene KursabschlußprUfung mit Erfolg abgelegt haben, 

können im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

in der allgemeinen Krankenpflege oder in der{ 
Kinderkranken- und Säuglingspflege an einer �rankenpflegeschule 

( §  7 )  ausgebildet werden , sofern sie folgende Voraussetzungen 

erfUllen : 

a )  Besitz der österreichischen StaatsbUrgerschaft oder einer 

StaatsbUrgerschaft einer Vertragspartei des Übereinkommens 

zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes ( EWR ) ,  

b )  ein Lebensalter von mindestens 25 und hÖChstens 45 Jahren , 

c )  eine ununterbrochene Tätigkeit als Stationsgehi l fe ( in ) ,  

Operationsgehil fe( in ) oder Sanitätsgeh i l fe( in )  nach 

Absolvierung der fUr diesen Beruf vorgeschriebenen 

Kursabschlu ßprü fung in der Dauer von mindestens drei Jahren, 

d )  die zur Erfüllung der BerUfspflichten im Krankenpflegefach­

dienst nötigen körperl ichen und geistigen Fähigkeiten, 

e )  Unbeschol tenheit und 

f )  die erfolgreiche Absolvierung der al lgemeinen Schulpflicht . 

( 2 )  Die Aufnahmekommission kann hinSiChtlich der Höchstalters­

grenze Nachsicht erteilen, wenn nicht d ie Ausbildung betreffende 

GrUnde entgegenstehen . 

( 3 )  Die Ausbildung gemäß Abs . 1 dauert zwei Jahre und sechs 

Monate ; sie umfaßt hinsichtlich des Inhalts und Umfangs 

insbesondere die in § 10 Abs . 1 angefUhrten Sachgebiete unter 

BerUcksichtigung der in der vorangegangenen Ausbildung im 

Sanitätshil fsdienst nach § 44 l it . b  oder c erworbenen 

theoreti schen und praktischen Kenntnisse . " 

1 0 .  Die Abs . 3 und 4 des § 12a erhalten die Bezeichnung " ( 4 ) "  und 

n { 5) "  . 
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§ 1 4. 

(3) Der Landeshauptmann hat zu Mitgliedern der Prüfungskommission die 
der Aufnahmekommission (§ 8) angehörenden Peronen sowie weitere Lehr· 
kräfte der Krankenpflegeschule zu bestellen. Den Vorsitz In der Prüfungs· 
kommission führt der leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stell· 
vertreter. Die Vertreter des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule und der 
gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer haben beratende Stlm· 
me. Das gleiche gilt, wenn die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft ge· 
führt wird, für den In diesem Falle der Kommission angehörenden Vertreter 
der gesetzlichen Interessenvertretung der DIenstgeber. 

�' �:;-, 
(3) Außerhalb Österreichs erworbene Zeugnisse Uber eine mit Erfolg abge- x 

schlossene Ausbildung Im Krankenpflegefachdienst sind vom Bundes "' ' ' ,', <,'.,;:,- \�;,-
als österreich Ischen Dlplomen gleichwertig anzuerkennen, wenn nachge­

wiesen wird, daß die Im Ausland absolvierte Ausbildung die fUr die AusUbung 
des Krankenpflegeberufes In Österreich notwendigen Kenntnisse und Fähig­
keiten vermittelt hat. HierfUr kann erforderlichenfalls ein Sachverständigen­
gutachten einer Krankenpflegeschule eingeholt werden. Die Anerkennung 
kann an die Bedingungen geknUpft werden, daß die Im Ausland zurUckge­
legte Ausbildung durch eine theoretische undloder praktische Ausbildung an 
einer Krankenpflegeschule ergänzt wird undloder kommissionelle Ergän­
zungsprUfungen mit Erfolg abgelegt werden bzw. Nachweise Uber erfolgreich 
absolvierte Praktika erbracht werden. Ober die Zulassung zur ergänzenden 
Ausbildung entscheidet die gemäß § 8 gebildete Kommission; § 14 Abs. 3 und 
4 gilt sinngemäß, 

)( G)e�lAVla<lI1eiil�'3rOV'� "'11\ "'\ l.(OVlSLAv\1eVlkV1Sc. h LAL :  

1 1 .  § 14 Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  Die Mitglieder der Prüfungskommission s ind vom 

Landeshauptmann zu bestellen. Der Prüfungskommission haben 

j edenfal ls anzugehören : 

1 .  der ( die ) leitende Sanitätsbeamte ( in )  des Landes oder 

dessen ( deren ) Stellvertreter( in ) als Vorsitzende ( r ) , 

2 .  der ( die ) Lei ter ( in )  der Krankenpflegeschule, 

3 .  die zur Betreuung der Schtiler ( innen ) und zur unmittelbaren 

Führung der Aufsicht bestellte Person, 

4 .  ein t e )  Vertreter ( in )  des Rechtsträgers der j eweiligen Kran­

kenpflegeschule ,  

5 .  eint e )  Vertreter ( in )  der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer . 

Die Vertreter des RechtstrMgers der Krankenpflegeschule und der 

gesetzl ichen Interessenvertretung der Dienstnehmer haben beratende 

Stimme . Wird die Krankenpflegeschule nicht von einer 

Gebietskörperschaft geführt , hat der Kommission auch eint e )  

Vertreter ( in )  der gesetzlichen Interessenvertretung der 

Dienstgeber anzugehören, dem( der ) ebenfalls beratende S timme 

zukommt . "  

1 2 .  § 15  Abs . 3 entfällt . 
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(3) Eine In der psychiatrischen Krankenpflege In Ausbildung stehende Per· 
san Ist vom weiteren Unterricht auszuschließen und Ihr Dlenstverhllltnis als 
Lernpfieger(ln) Ist zu lösen, wenn sie sich zufolge mangelnder körperlicher, 
geistiger oder gesundheitlicher Eignung oder wegen voraussichtlichen 
NIchterreichens des AusbIldungszieles als untauglich zum Berufe eines (ei· 
ner) psychiatrischen Krankenpflegers(·pflegerln) erweist oder wegen einer 
solchen strafrechtlichen Verfehlung rechtskrllftlg verurteilt worden Ist, die el· 
ne verlllßllche BerufsausUbung nicht mehr erwarten IIIßt. Mit einem Aus· 
schluß Ist außerdem bel groben DIenstesverletzungen vorzugehen. Als Dien· 
stesverletzungen gelten auch Verstöße gegen die Anstalts· und Unterricht· 
sordnung. Die Verhängung einer Maßnahme Im Sinne der vorstehenden Be· 
stimmungen bedingt den Ausschluß von Jeder weiteren Verwendung In der 
psychiatrischen Krankenpflege. Vor einem Ausschluß wegen vorausslchtll· 
chen NIchterreichens des AusbIldungszieles Ist die Prüfungskommission zu 
hören. 

§ 19a. (1) Personen, die sich der Ausbildung als StatIonsgehIlfe (.gehllfln) 
gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterzogen und die vor· 
geschriebene Kursabschlußprüfung mit Erfolg abgelegt haben, können Im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses als StatIonsgehIlfe (·gehllfln) In der psy· 
chlatrlschen Krankenpflege an einer AusbIldungsstätte für die psychlatrl· 
sche Krankenpflege (§ 1 7) ausgebildet werden, sofern sie folgende Voraus· 
setzungen erfüllen: 

a) Besitz der österreich Ischen StaatsbUrgerschaft, 
b) ein Lebensalter nicht unter 25 und nicht über 45 Jahre, 
c) eine ununterbrochene Tätigkeit als StatIonsgehIlfe (·gehllfln) nach Ab. 

soivierung der für diesen Beruf vorgeschriebenen Kursabschlußprü'ung 
In der Dauer von mindestens drei Jahren, 

d) erfolgreiche Absolvlerung der allgemeinen Schulpflicht, 
e) die zur. Erfüllung der Berufspflichten Im Krankenpflegefachdienst nötl· 

gen körperlichen und geistigen Flihigkelten, 
f) Unbescholtenheit. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert zwei Jahre und sechs Monate; sie 
umfaßt Insbesondere die In § 19 Abs. 1 angefUhrten Sachgebiete hinsichtlich 
Inhalt und Umfang unter Berücksichtigung der In der vorangegangenen Aus· 
bildung Im SanItätshIlfsdienst nach § 44 IIt. b erworbenen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse. 

(3) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 hinsichtlich des Ausschlusses vom 
weiteren Unterricht finden slnngemllß Anwendung. 

1 3 .  Im § 18 Abs . 3 entf111 1 t  das Wort "voraussichtlichen " .  

1 4 .  § 19a samt Überschri ft lautet: 

" Ausbi Idung im Rahmen eines Dienstverhäl tnisses 

§ 19a . ( 1 )  Personen, die sich der Ausbildung als 

Stationsgehilfe ( in ) ,  Operationsgehi l fe ( in )  oder 

Sanitätsgehilfe ( in )  gemäß di esem Bundesgesetz unterzogen und die 

vorgeschriebene KursabschlußprOfung mit Erfolg abgelegt haben, 

können im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

in der psychiatrischen Krankenpflege an einer 

Ausbildungsst3tte fOr die psychiatrische Krankenpflege ( §  17 ) 
ausgebildet werden sofern sie folgende Voraussetzungen erfUllen: 

s )  Besitz der österreichischen StastsbUrgerschatt oder 

einer Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Oberein­

kommens zur Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes 

( EWR ) ,  

b )  ein Lebensalter von mindestens 2 5  und höchstens 4 5  Jahren, 

c )  eine ununterbrochene Tätigkeit a l s  Stationsgehil fe ( in ) ,  

Operationsgehi l fe ( i n )  oder Sanitätsgehi l fe ( in )  nach 

Ahsolvierung der für diesen Beruf vorgeschriebenen 

KursabschlupprOfung in der Dauer von mindestens 3 Jahren, 

d )  d i e  zur Erfüllung der Berufspflichten im 

Krankenpflegefachdienst nötigen körperlichen und geistigen 

Fähigkei ten , 

e )  Unbescholtenhei t und 

f )  d i e  erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht. 

( 2 )  Die AUfnahmekommission kann hinsichtlich der Höchstalters­

grenze Nachsicht erteilen, wenn nicht die Ausbi ldung betreffende 

Gründe entgegenstehen . 
( 3 )  Die Ausbildung gemäß Ahs . 1 dauert zwei Jahre und sechs 

Monate; sie umfapt insbesondere die in § 19 Abs. 1 angefUhrten 

SaChgebiete hinSichtlich Inhalts und Umfangs unter Berücksichtigung 

der in der vorangegangenen Ausbildung im Sanit3tshil fsdienst nach 

§ 44 l i t . b  erworbenen theoret i schen und praktischen Kenntnisse. 

( 4 )  § 1 8  Ahs . 3 findet hinsichtlich des Ausschlusses vom 

wp � t-t:o,....t:on ' Tn 1'-.... r .... .. ,.....� .... I\ r". ''"'r.�' '.,.,,.. ., 

205/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
55 von 81

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 2 1 .  Zur Beurteilung des Vorllegens der entsprechenden geistigen Reife 
(§ 18 Abs. 1) sowie zur Beurteilung des AusbIldungserfolges In der psychlatrl. 
sehen Krankenpflege durch Prüfungen, deren Bezeichnung und die auszu. 
stellenden Zeugnisse sowie hinsichtlich der Anerkennung der außerhalb 
Österreichs erworbenen Zeugnisse Ober eine mit Erfolg abgeschlossene Aus. 
bildung In der psychiatrischen Krankenpflege sind die Bestimmungen der 
§§ 14 und 1 5  sinngemäß anzuwenden. 

111. Tell. 

Medizinisch-technische Dienste. 

1. Hauptstück. 

Gehobene medizinisch· technische Dienste. 

Begriffsbestimmungen. 

§ 25. Die gehobenen medizinisch· technischen Dienste umfassen: 

a) den physikotherapeutIschen Dienst; 

b) den medlzlnlsch·technlschen Labor�torlumsdlenst; 

c) den radlologlsch·technischen Dienst; 

d) den DIätdienst; 

e) den beschäftigungs· und arbeitstherapeutIschen Dienst; 

f) den logopädlsch·phonlatrisch·audlometrischen Dienst; 

g) den orthoptischen Dienst. 

115. .� � ,1 L .. u ���  

" §  21 .  Zur Beurteilung des Vorliegens der entsprechenden 

geistigen Reife ( §  1 8  Abs . 1 )  sowie zur Beurteilung des 

Ausbildungserfolges in der psychiatrischen Krankenpflege durch 

Prüfungen, deren Bezeichnung und die auszustellenden Zeugnisse 

sind die §§ 14 und 15 anzuwenden . "  

1 6 .  Die Überschri ft des 1 1 1 . Teiles "Medizinisch-technische 

Dienste " entf� 1 1 t .  

1 7 .  I m  I r  1 .  Tei l  entfallen das 1 .  Hauptstück ( §§ 2 5  und 26 ) und 

das 2 .  Hauptstück ( §§ 27 - 36 ) samt Überschriften sowie die 
Bezeichnungen " 3 .  Hauptstück " ,  " 4 .  Hauptstück " und " 5 . Hauptstück " 
samt Überschri ft " Gemeinsame Bestimmungen " .  
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§ 28. (1) Der physikotherapeutIsche Dienst (§ 25 111. a) umfaBt die Ausfüh. 
rung physikalischer Behandlungen nach ärztlicher Anordnung zu Hell. 
zwecken. Hlezu gehören Insbesondere alle elektrotherapeutIschen Behand. 
lungen, ferner die Thermo-, Photo-, Hydro- und Balneotherapie sowie die M. 
chanotheraple (Heilgymnastik, Massage und Ultraschall behandlung). . 

(2) Der medizinisch· technische LaboratorIumsdienst (§ 25 111. b) umfaBt die 
Ausführung aUer Laboratoriumsmethoden auf ärztliche Anordnung, die Im 
Rahmen des medizinischen UnterSUChungs·, Forschungs· und HeUbetriebes 
erforderlich sind. 

(3) Der radlologlsch·technlsche Dienst (§ 25 fit. c) umfaBt die Ausführung 
aller radlologlsch·technlschen Methoden bel der Anwendung von Ionisieren. 
den Strahlen zur Untersuchung und Behandlung von Menschen sowie zur 
Forschung auf dem Gebiete des Ge.undheltswesen. nach ärztlicher Anord. 
nung. 

(4) Die DIätdienst (§ 25 111. d) umfaBt die Auswahl, Zusammenstellung, B. 
rechnung und Zubereitung be.onderer Kost zur Ernährung kranker oder 
krankheitsverdächtIger Personen auf ärztliche Anordnung, einschIleBlIch der 
Belehrung der Kranken oder Ihrer Angehörigen Ober die praktische Du·

rchfüh. 
rung ärztlicher Dliltverordnungen auBerhalb einer Krankenanstalt. 

(5) Der beschäftigungs· und arbeItstherapeutIsche Dienst (I 25 111. e) um. 
faBt die Behandlung von Menschen durch den Gebrauch von Handfertlgkel. 
ten und handwerklichen Tätigkeiten nach ärztlicher Anordnung zu Zwecken 
der Heilung und Rehabilitation. 

(6) Der logopädlsch·phonlatrlsch·audlometrlsche Dienst (I 25 111. f) umfaßt 
die Behandlung von Sprach. und StImmstörungen sowie die Durchführung 
audlometrlsr.her Untersuchungen nach ärztlicher Anordnung. 

(7) Der orthoptIsche Dienst (I 25 111. g) um faßt die Ausführung von 
UnterSUChungs· und Behendlungsmethoden der Orthoptik und PIeoptik nach 
ärztlicher Anordnung. 

2. Hl!uptstUck. 

Ausbildung In den gehobenen medlzlnsch-technlschen Diensten. 

A. Schulen für die gehobenen medlzlnlsch·technlschen Dienste. 

§ 27. (1) Die Ausbildung für die gehobenen medlzlnlsch·technlschen Dien. 
ste darf nur an den hle-rfür eingerichteten Schulen, Im folgenden 
" medlzlnlsch·technlsche Schulen" genannt, erfolgen. 

(2) Medlzlnlsch·technlsche Schulen können nur an Krankenanstalten er. 
richtet werden, welche die zur praktischen Ausbildung erforderlichen ein. 

schläglgen FachabteIlungen besitzen und mit den tUr die Erreichung des AusbUdungszweckes notwendigen Lehr· und Hilfskräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind. 

§ 28. Hinsichtlich der Bewilligung der medlzlnlsch·technlschen Schulen �I"rl lilA RAC!:ffrnrn" nnfOl'" ,.."' �  f: .., ,, '-'  .... .." �._ .. _ t  _ _  . _ _  . 
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§ 29. Hinsichtlich der Aufnahme In medizinisch-technische Schulen" und der Voraussetzungen hlefUr gelten die §§ 8 und 9 mit folgenden Abweichun­gen slnngemAß: 

1. Neben den Im § 9 Abs. 1 111. a bis d angefUhrten Erfordernissen Ist die Rei­feprÜfung einer allgemeinbildenden höheren Schule, einer berufsbil­denden höheren Schule, einer Bildungsanstalt fÜr Klndergartenpldago_ glk oder einer Bildungsanstalt fÜr Erzieher oder die vor dem Wirksam­werden der dies bezOg lichen Bestimmungen des Schulorganisationsge_ setzes BGBI. Nr. 242/1962 an einer MIHelschule oder einer anderen mlH­leren Lehranstalt abgelegte ReifeprÜfung nachzuweisen. 
2. Ohne Reifezeugnis können aufgenommen werden: 

a) diplomierte Krankenpflegepersonen (I 23), 
b) diplomierte medlzlnlsch-techrilsche Fachkrlfte (1 43 1It. h) In Schu­len fUr den physikotherapeutischen Dienst, fUr den medizinisch-tech­nischen Laboratoriumsdienst oder fOr den radiologisch-technischen Dienst. 

3. FÜr die Aufnahme In eine Schule fOr den physikotherapeutischen Dienst, für den logopldlsch-phonlatrlsch-audlometrlschen Dienst oder für den orthoptIschen .Dlenst haben die Bewerber(lnnen) die für die Berufs­ausÜbung erforderliche körperliche Eignung durch einen an der Schule abZUlegenden Eignungstest nachzuweisen. FÜr die Aufnahme In eine Schule für den Dlltdlenst haben die BewerberUnnen) fundierte Kennt­nisse und Fertigkeiten Im Kochen durch einen an der Schule abzulegen­den Eignungstest nachzuweisen. Das Jeweilige Testergebnis Ist der Auf­nahmekommlsslon vorZUlegen. 
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B. Dauer und Art der Ausbildung In den gehobenen 
medizinisch· technischen Diensten. 

PhysikotherapeutIscher Dienst. 

§ 30. (1) Die Ausbildung für den physikotherapeutIschen Dienst dauert zwei 
Jahre und sechs Monate. Sie um faßt Insbesondere die nachstehend ange. 
fiJhrten Unterrlchtsgegenstllnde: . 

a) Unterweisung In der praktischen Krankenpflege und In besonderen Ver. 
richtungen Im Ambulatoriumsdienst In der Dauer von zwei Monaten; 

b) Anatomie, Physiologie mit besonderer Berücksichtigung des Bewe­
gungsapparates und Bewegungslehre; 

c) allgemeine Pathologie; 

d) spezielle Pathologie auf den Gebieten der Internen Medizin, Chirurgie 
und Unfallchirurgie, Orthopldle, Neurologie, Gynäkologie und PlIdla. 
trle; 

e) Thermo-, Elektro- und Phototherapie mit praktischen Obungen und Vor. 
führungen von Kranken; 

f) Mechanotherapie: Heilgymnastik (Klnesltheraple), Massage, Ultra. 
schallbehandlung; Theorie und praktische Obungen mit Vorflihrung von 
Kranken; 

g) Hydro- und Balneotherapie; 

h) Hygiene; 

I) Körpererziehung, Insbesondere Saalturnen, Leichtathletik, Spiele und 
Schwimmen; 

k) Methodik der Leitung von körperlichen Obungen für größere Gruppen 
(Saalturnen. Leichtathletik, Spiele und Schwimmen); 

I) Erste H ilfe und Verbandslehre; 

m) GrundzUge des Sanltllts·, Arbeits· und Sozialversicherungsrechtes; 

n) GrundzUge der Betriebsführung Im Krankenhaus. 

(2) FUr diplomierte Krankenpflegepersonen (I 23) sowie fUr Personen, die 
eine Unterweisung In der praktischen Krankenpflege und In besonderen Ver. 
richtungen Im Ambulatoriumsdienst In der Dauer von mindestens zwei Mona. 
len nachweisen können, dauert die Ausbildung zwei Jahre LInd vier Monate. 
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Medizinisch-technischer Laboratoriumsdienst. 

§ 31.  (1) Die Ausbildung für den medlzlnlsch·technlschen Laboratoriums. 
dienst dauert zwei Jahre und drei Monate. Sie umfaßt Insbesondere die nach. 
stehend angeführten Unterrichtsgegenstände: 

a) Unterweisung In der praktischen Krankenpflege und In besonderen Ver. 
richtungen Im Ambulatoriumsdienst für die Dauer von zwei Monaten; 

b) Anatomie und Physiologie; 

c) allgemeine Pathologie; 

d) Hygiene; 

e) anorganische und organische Chemie, Biochemie mit quantitativen 
Obungen und chemische Rechentechnik; 

f) Histologie und Zytologie; 

g) Mikrobiologie und Serologie; 

h) Hämatologie, klinische Chemie und Laborkunde; 

I) Blutgruppenuntersuchungstechnik (Immunohämatologle); 

k) �hoto- und MIkrophotographie; 

I) medizinische Technologie; 

. m) medizinische Dokumentation und medizinische Rechentechnik; 

n) Erste Hilfe und Verbandslehre; 

0) Grundzüge des Sanltäts-, Arbeits· und Sozialversicherungsrechtes; 

p) Grundzüge der Betriebsführung Im Krankenhaus. 

(2) Für diplomierte radlologlsch·technlsche Assistenten (Asslstentlnnen), 
die sich auch einer Ausbildung für den medizinisch· technischen laborato. 
rlumsdlenst unterziehen sowie für diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23) 
dauert die Ausbildung 18 Monate. Für Personen, die eine Unterweisung In der 
praktischen Krankenpflege und In besonderen Verrichtungen Im Ambulalo. 
rlumsdlenst In der Dauer von mindestens zwei Monaten nachweisen können, 
dauert die Ausbildung zwei Jahre und einen Monat. 
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RadlologlscMechnlscher Dienst. 

§ 32. (1) Die Ausbildung fUr den radlologlscMechnlschen Dienst dauert 24 
Monate. Sie umfaßt Insbesondere die nachstehend angefUhrten Unterrichts­
gegenstände: : 

a) Unterweisung In der praktischen Krankenpflege und In besonderen Ver­
richtungen Im Ambulatoriumsdienst In der Dauer von zwei Monaten; 

b) Röntgenanatomie und Physiologie; 

c) Strahlenbiologie und Strahlenschutz (Röntgen, Radium, Isotope); 

d) Strahlenphysik und Strahlendosimetrie; 

e) EInstelltechnik und AufnahmetechnIk, Handhabung und Pflege der 
Apparate; 

f) Vorbereitung zu H ilfeleistungen bel radiologischen Untersuchungen 
und Eingriffen (Röntgen, Radium, Isotope) einschließlich KontrastmIt­
telkunde; 

g) allgemein- und radlologlsch-photographlsches Arbeiten und Dunkel­
kammertechnik; 

h) · allgemeine und spezielle Pathologie; 

o Hygiene; 

k) Erste H ilfe und Verbandslehre; 

I) GrundzUge des Sanltäts-, Arbeits- und Sozialversicherungsrechtes; 

m) GrundzUae der BetrlebsfUhrung Im Krankenhaus. 

(2) FUr diplomierte medizinisch-technische Assistenten (Asslstentlnnen) 
und diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23), die sich auch einer Ausbil­
dung für den radiologisch-technischen Dienst unterziehen, dauert die Ausbil­
dung 15 Monate_ Für Personen, die eine Unterweisung In der praktischen 
Krankenpflege und In besonderen Verrichtungen Im Ambulatoriumsdienst In 
der Dauer von mindestens zwei Monaten nachweisen können, dauert die Aus­
bildung 22 Monate_ , 
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Dlltdlenst. 

§ 33. (1) Die Ausbildung für den Dlltdlenst dauert zwei Jahre. Sie umfaßt Insbesondere die nachstehend angeführten Unterrlchtsgegenstlnde: 
a) Unterweisung In der praktischen Krankenpflege, Insbesondere- In der Ersten H ilfe, In der Dauer von zwei Monaten; I 

b) normale und pathologische Anatomie mit besonderer BerOckslchtlgung der Verdauungsorgane; 

c) Physiologie und PathophYSiOlogie mit besonderer BerOckslchllgung der Verdauung und des Stoffwechsels; . 

d) Grundlagen der Chemie, Physik und Nahrungsmittelchemie; 
e) NahrungsmitteIlehre; 

f) allgemeine und spezielle Dlätellk (einschließlich der Grundlagen der Säuglings· und Kleinkinderernährung); 

g) Grundlagen der Hygiene mit besonderer BerOckslchllgung der KOchen. und NahrungsmIttelhygiene; 

h) einfache Laboratoriumsuntersuchungen; 

I) Kalorien· und Nlhrstoffberechnung; 

k) Herstellung der Krankenkost; 

I) allgemeine Betriebs· und Wirtschaftsführung Im Krankenhaus; 
m) spezielle Betriebs· und Wirtschaftsführung In der DIätküche; 
n) Grundzüge des Sahltäts., Arbeits. und Sozialversicherungsrechtes. 
(2) Für diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23) sowie für Personen, die eine Unterweisung In der prakllschen Krankenpflege, Insbesondere In der Ersten Hilfe, In der Dauer von mindestens zwei Monaten nachweisen können, dauert die Ausbildung 22 Monate. 
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Beschäftigungs· und arbeItstherapeutischer Dienst. 

§ 34. (1) Die Ausbildung für den beschäftigungs. und arbeltstherapeu· 
tischen Dienst dauert drei Jahre. Sie um'a8t Insbesondere die nachstehend 
angeführten Unterrichtsgegenstände: 

a) Unterweisuno In der Draktlschen Krankenpllege In der Dauer von zwei 
Monaten; 

b) Anatomie und Physiologie, mit besonderer Berücksichtigung des Bewe­
gungsapparates; 

c) Allgemeine und spezielle Pathologie Innerer, chirurgischer, orthopädl· 
scher und neurologischer Erkrankungen; 

d) Psychologie und Psychiatrie; 

e) Mechanotherapie und Bewegungslehre; 

f) Hygiene; 

g) Erste Hilfe und Verbandslehre; 

h) die wichtigsten Sanltätsvorschrllten und die Sozialversicherungskunde 
In Ihren Grundzügen; 

I) Administrativer AbteIlungsdienst; 

k) praktische. Obungen In HandfertigkeIten und handwerklichen Tätlgkel· 
ten; 

. 

I) Theorie und Praxis der Beschältlgungs. und Arbeitstherapie mit Vorfüh· 
rungen an Patienten auf dem Gebiet der Inneren Medizin, Chirurgie (ein· 
schließlich Orthopädie und Unfallchirurgie), Neurologie und Psychla· 
trle, mit Berücksichtigung der physikalischen Therapie; 

m) Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie; 

n) Grundsätze der Rehabilitation und der Zusammenarbeit Im RehabIlIta· 
tlonsteam mit Arzten, Therapeuten, Fürsorgern, Psychologen, Beruls· 
beratern, Sonderlehrern und anderen Mitgliedern. 

(2) Für diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23) dauert die Ausbildung 
zwei Jahre. Für Personen, die eine Unterweisung In der praktischen Kranken· 
pflege In der Dauer von mindestens zwei Monaten n,.,.hwelsen können, 
dauert die Ausbildung zwei Jahre und zehn Monate. 
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logopildlsch·phonlatrlsch-audlometrlscher Dienst (BGBI. Nr. 19711973) 

§ 35. Die Ausbildung für den logopildlsch.phonlatrlsch.audlometrlschen 
Dienst dauert zwei Jahre. Sie umfaBt Insbesondere die nachstehend ange. 
führten Unterrlchtsgegenstilnde: 

a) Anatomie und Physiologie der Stimm· und Sprechorgane; 

b) Allgemeine Krankheitslehre mit besonderer BerüCksichtigung der HaiS" 
Nasen· und Ohrenkrankheiten; 

c) Neurologie, mit besonderer Berücksichtigung des Stotterns sowie der 
lehre von den Aphasien und OY8lrthrlen; 

-

d) Psychologie; 

e) Phonetik und Stlmmpildagoglk; 

f) Audlometrle; 

g) Grundzüae rt-_ �anltilts., Arbeits· und Sozialversicherungsrechtes. 

Orthoptlscher Dienst 

§ 35a� (1) Die Ausbildung für den orthoptIschen Dienst dauert zwei Jahre 
und sechs Monate. Sie umfaBt Insbesondere die nachstehend angeführten 
U nterrlchtsgegens tände: 

a) 'Unterweisung In der praktischen Krankenpflege In der Dauer von zwei 
, Monaten, 

b) Anatomie, Physiologie und Pathologie unter besonderer Berückslchtl. 
gung des Auges und seiner Umgebung, 

c) Physik, Insbesondere Optik und BrlUenlehre, 
d) Hygiene, 

e) Orthoptik und PIeoptIk, 

f) Kinderheilkunde einschließlich Pildagoglk und Psychologie des Kindes, 

g) Grundzüge des Sanltilta·, Arbeits. und Sozialversicherungsrechtes, 

h) Grundzüge der Betriebsführung Im Krankenhaus. 

(2) Für diplomierte Krankenpflegepersonen (I 23) sowie für Personen, die 
eine Unterweisung In der praktischen Krankenpflege In der Dauer von mlnde. 
stens zwei Monaten nachweisen können, dauert die Ausbildung zwei Jahre 
und vier Monate. 
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§ 36. Die näheren Bestimmungen Ober die fachliche Eignung der zur Ausbll· 
dung erforderlichen Lehr· und Hilfskräfte, Ober den Lehrplan und den Betrieb 
von medizinisch· technischen Schulen sind nach Maßgabe einer geordneten 
und zweckmäßigen Ausbildung für die gehobenen medlzlnlsch·technlschen 
Dienste vom Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz Im Elnver· 
nehmen mit dem Bundesminister fOr Unterricht und Kunst durch Verordnung 
zu erlassen. Hlebel sind Insbesondere auch die AusbIldungsbedingungen 
festzulegen. Die AusbIldungszeit Ist so zu begrenzen, daß sie die Jeweils ge· 
setzllch festgeleQte NormalarbeItszeit nicht überschreitet. 

§ 37. (1) Der medlzlnlsch·technlsche Fachdienst umfaßt die Ausführung ein. 
facher medlzlnlsch·technlscher Laboratoriumsmethoden, einfacher physl· 
kotherapeutlscher Behandlungen sowie Hilfeleistungen bel der Anwendung 
von Röntgenstrahlen zu dIagnostischen und therapeutischen Zwecken. 

§ 4'1 . (1) Die Ausbildung Im medlzlnlsch·technlschen Fachdienst dauert 30 
. Monate. Sie hat einen technischen und praktischen Unterricht Insbesondere 
In den nachstehend angeführten Unterrichtsgegenständen zu umfassen: 

a) Unterweisung In der praktischen Krankenpflege und In besonderen Ver· 
richtungen Im Ambulatoriumsdienst In der Dauer von zwei Monaten; 

b) Anatomie und Physiologie; 

c) Pathologie; 

d) Hygiene; 

e) Einführung In die Physik; 

f) einfache medizinisch· technische Laboratoriumsmethoden; 

g) Hilfeleistungen bel der Anwendung von Röntgenstrahlen zu dlagnostl· 
schen und therapeutischen Zwecken; 

h) einfache physikotherapeutIsche Behandlungen; 

I) Erste Hilfe und Verbandslehre; 

j) Grundzüge des Sanitäts·, Arbeits· und Sozialversicherungsrechtes; 

1 8 .  Im § 37 Abs . 1 wird das Wort " physikotherapeutischer " durch 

das Wort " physiotherapeutischer" ersetzt . 

1 9 .  Im § 4 1  Abs . 1 li t . h  wird das Wort "physikotherapeutische " 

durch das Wort " physiotherapeutische" ersetzt . 
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§ 42. (1) Hinsichtlich der Beurteilung des AusbIldungserfolges an 
medizinisch· technischen Schulen und an Schulen für den medizinisch. 
technischen Fachdienst durch Prüfungen, deren Bezeichnungen und der dar· 
über auszustellenden Zeugnisse sowie hinsichtlich der Anerkennung der au. 
ßerhalb Österreichs erworbenen Zeugnisse über eine mit Erfolg abgeschlos· 
sene Ausbildung Im gehobenen medlzlnlsch·technlschen Dienst und 
medlzlnlsch·technlschen Fachdienst sind die Bestimmungen der §§ 14 und 
15 sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich des Ausschlusses von SchOIerinnen 
der medizinisch· technischen Schulen oder der Schulen für den medizinisch· 
technischen Fachdienst gelten die Bestimmungen des § 12 sinngemäß. 

(2) Nähere Vorschriften über die Durchführung der Prüfungen, über die Zu· 
sammensetzung der Prüfungskommission, die Abstimmung und Wertung 
des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, unter denen eine 
Prüfung wiederholt werden kann sowie über die Form und den Inhalt der aus· 
zustellenden Prüfungszeugnisse (Dlplome) 1) sind nach Maßgabe der Erfor· 
dernlsse �er medlzlnlsch·technlschen Dienste vom Bundesminister für Ge· 
sundhelt Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen. 

(3) Hat ein SchUler (eine SchUlerln) einer medlzlnlsch·technlschen Schule 
oder einer Schule für den medlzlnlsch·technlschen Fachdienst bereits erfolg· 
reiche Prüfungen Im Rahmen der Ausbildung In den Krankenpflegefachdien· 
sten oder In einem medlzlnlsch·technlschen Dienst oder Im Rahmen des 
I. medizinischen Rigorosums vor nicht mehr als fünf Jahren abgelegt, so sind 
Ihm (Ihr) die erwähnten Prüfungen auf die abzulegenden Prüfungen Insoweit 
anzurechnen, als sie diesen Inhalt und Umfang gleichwertig sind. Die Anrech. 
nung befreit von der Ablegung der Prüfung aus den bezüglichen Fächern. In· 
wieweit solche Prüfungen Im einzelnen gleichwertig sind, Ist durch Verord· 
nung festzulegen. 

," (: \JC'o� LA,' 0\ �(OVl S".,{V>leV1\ C::') sc.y.",h 
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" §  42 . ( 1 )  Hinsichtlich der Beurteilung des 

Ausbildungserfolges an Schulen fUr den medizinisch-technischen 

Fachdienst durch Prüfungen , deren Bezeichnungen und der darüber 

auszustel lenden Zeugnisse sind die §§ 14 und 1 5  anzuwenden . 

Hinsichtl ich des Ausschlusses von SchU1 er( inne ) n  der Schulen fUr 

den mediz inisch- technischen Fachdienst gilt § 1 2 .  

( 2 )  Nähere Vorschri ften über die Durchführung der Prüfungen , 

über die Zusammensetzung der Prüfungskomnlission, die Abstimmung 

und Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, 

unter denen eine Prüfung wiederholt werden kann sowie über die 

Form und den Inhalt der auszustellenden Prüfungszeugnisse 

( Dip1ome ) sind nach Maßgabe der Erfordernisse des 

medizinisch-technischen Fachdienstes vom Bundesminister für 

Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Unterricht und Kunst durch Verordnung zu 

erl assen . 

( 3 )  Hat e i n t e )  Schüler ( in ) einer Schule für den medizinisch­

technischen Fachdfenst bereits erfolgreich Prüfungen im Rahmen der 

Ausbildung in den Krankenpflegefachdiensten oder in einem gehobe­

nen medizinisch-technischen Dienst oder im Rahmen eines Universi ­

tätsstudiums vor nicht mehr als fünf Jahren abgelegt ,  s o  kann der 

Bundesminister für Gesundheit,  Sport und Konsumentenschutz diese 

Prüfungen auf die abzulegenden Prüfungen insoweit anrechnen ,  als 

die Ausbi ldungsinhalte und die in der Prüfung nachgewiesenen Fer­

tigkeiten und Kenntnisse gleichwertig sind . Die Anrechnung befreit 

von der Ablegung der Prüfung aus den entsprechenden Fächern . In­

wiewe i t  solche Prüfungen im einzelnen gleichwertig sind , kann der 

Bundesminister für Gesundhei t ,  Sport und Konsumentenschutz durch 

Verordnung festlegen . 
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§ 43. Im Sinne der Bestimmungen des § 42 Abs. 1 sind als Berufsbezelch. 
nungen zu führen: 

a) "Diplomierte Asslstentln für physikalische Medizin" 
_ "Diplomierter Assistent für physikalische Medizin" (§ 26 Abs. 1): 

b) "Diplomierte medlzlnlsch·technlsche Assistentln" 
_ 

"Diplomierter medizinisch· technischer Assistent" (§ 26 Abs. 2); 

c) "Diplomierte radiologisch. technische Assistentln" 
_ 

"Dlplnmlerter radlologlsch·technlscher Assistent" (§ 26 Abs. 3); 

d) "Diplomierte Diätassistentin" 
_ 

"Diplomierter DIätassistent" (§ 26 Abs. 4); 

e) "Diplomierte Beschäftigungs. und Arbeltstherapeut/n" 
_ 

"Diplomierter Beschäftigungs. und Arbeitstherapeut" (§ 26 Abs. 5); 

f) "Diplomierte Logopädln" - "Diplomierter Logopäde" (§ 26 Abs. 6); 

g) "Diplomierte Orthoptlst/n" - "Diplomierter Orthoptist" (§ 26 Abs. 7); 

h) "Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft" (§ 37). 

§ 43 f. ( 1 )  Die Abhaltung von LehrgAngen fOr die Ausbildung von Pflegehel­

fern bedarf der Bewilligung des Bundes 01 1 1'1 , ,Je .. , rc:;y- 6e $uY'> o(n(" ; i  , 

'I)ü: � u.1 01 IAOV) -, u  vYlev) {c.-V) ,.d" u+:l . 

(3) Eine Bewilligung gemAB Abs. 1 Ist zurOckzunehmen, wenn die Voraus­
setzungen des Abs_ 2 nicht oder nicht mehr gegeben sind. , 

§ 43 .  Wer zur berufsmäß igen Ausübung des 

medizinisch-technischen Fachdienstes berechtigt ist , hat im 

Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes die Berufsbezeichnung 

"Diplomierte medizini sch-technische Fachkraft " ( §  37 ) 

zu führen . "  

2 1 . Im § 43f Abs . 1 wird das Wort " Bundesministers für Gesundheit , 

Sport und Konsumentenschutz " durch " Landeshauptmannes" ersetzt . 

2 2 .  Dem § 43f wird folgender Abs . 4 angefügt : 

" ( 4 ) Gegen Bescheides des Landeshauptmannes gemäß Abs . 1 oder 

3 ist eine Berufung nicht zulässig . "  
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§ 43 1. ( 1 )  Personen, die eine kommissionelle Prüfung mit Erfolg abgelegt 
haben, erhalten ein Zeugnis, In dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbe­
zeichnung anzuführen Ist. Hinsichtlich der Anerkennung außerhalb Öster­
reichs erworbener Zeugnisse über die mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung 
als Pflegehelfer gilt § 1 5  Abs. 3 sinngemäß. 

§ 49. (1) Kursteilnehmer, die eine KursabschluBpriifung mit Erfolg abgelegt 
haben, erhalten ein KursabschluBzeugnls, In dem der Priifungserfolg, die Tä. 
tlgkelt, für die es gilt, und die Berufsbezeichnung anzuführen sind. Blinde er. 
halten, wenn sie einen AusbIldungskurs In dem Im § 44 111. h angeführten Sa. 
nltätshllfsdlenst absolviert haben, ein Kursabschlußzeugnis, das nur zur 
Ausübung der Heilmassage berechtigt. H insichtliCh der Anerkennung der au. 
Berhalb Österreichs erworbenen Zeugnisse über eine mit Erfolg abgeschlos. 
sene Ausbildung In den SanitätshIlfsdiensten sind die Bestimmungen des § 
1 5  Abs. 3 slnngemäB anzuwenden. Der Nachweis über eine mit Erfolg abge. 
schlossene SanitätsgrundausbIldung oder eine weitere SanitätsausbIldung 
im Bundesheer Ist vom Landeshauptmann als dem Zeugnis über eine erfolg. 
reich abgeschlossene Ausbildung In den Im § 44 1It. a bis d, f und k umschrie. 
benen Tätigkeiten gleichwertig anzuerkennen, wenn die Ausbildung Im Bun. 
desheer die für die Ausübung dieser Tätigkeiten erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt hat. 

23 . Im § 43i Abs . 1 entfällt der zweite Satz . 

24 . Im § 49 Abs . 1 entfällt der dritte Satz . 

2 5 .  Dem § 49 Abs . 1 wird folgender Satz angeftigt : 

" Gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes ist eine 

Berufung nicht zulässig . "  
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Berufsmäßige Ausübung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch· 
technischen Dienste und des SanItätshIlfsdienstes. 

§ 52. (1 ) Ein nach den Bestimmungen der §§ 1 5, 21 , 42 und 49 ausgestelltes 
DIplom oder Zeugnis berechtigt nur zur Ausübung des darin bezeichneten Be­
rufes Im Dienste einer Krankenanstalt oder Im Dienste sc;»nstlger unter ärztli­
cher Leitung bzw. unter ärztlicher Aufsicht stehender Einrichtungen, die der 
Vorbeugung, Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung 
pflegebedürftiger Personen dienen, sowie zur unmittelbaren UnterstütZung 
von freiberuflich tätigen Ärzten. Die Tätigkeit als Dlätasslstent(ln) darf auch 
Im Dienstverhältnis zu einem Gast· und Schankgewerbetreibenden ausgeübt 
werden. Au8erhalb Österreichs erworbene Dlplome oder Zeugnisse, die 
als österreichischen Dlplomen oder Zeugnissen gleichwertig anerkannt wor­
den sind, berechtigen zur Berufsausübung nur dann, wenn außerdem die zur 
Erfüllung der Berufspflichten nötigen Kenntnisse In der deutschen Sprache 
vorliegen; . hierüber hat das Bundesministerium für Gesundhelt;� 

nach Anhören der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienst­
nehmer zu entscheiden. Die Berechtigung zur Ausübung deR RAr"'es als Stat!­
onsgehille erlischt mit 31 .  Dezember 1 995. 

(2) Eine der Im § 44 angeführten Tätigkeiten In den SanItätshilIsdiensten -
die In 1It. h des § 44 genannten Tätigkeiten ausgenommen - darf berufsmä· 
ßlg bereits vor Ablegung der In den §§ 45 bis 50 vorgesehenen kursmäßIgen 
Ausbildung ausgeübt werden. Die erfolgreiche Absolvlerung dieser Ausbil­
dung Ist jedoch Innerhalb von zwei Jahren ab Berufsantritt nachzuweisen. 
Kann nach Ablauf der zweijährigen Frist die erfolgreiche Zurücklegung der 
Ausbildung nicht nacHgewiesen werden, erlischt die Berechtigung zur weite­
ren berufsmäßigen Ausübung einer der Im § 44 genannten Tätigkeiten. Die 
Unterbrechung einer der Im § 44 genannten Tätigkeiten Infolge Präsenz· 
dienstleistung nach dem Wehrgesetz, BGBI. Nr. 1 81 /1955, sowie Infolge Ka­
renzurlaub nach dem Mutterschutzgesetz, B.GBt. Nr. 76/1957, oder Infolge el· 
ner länger als drei Monate dauernden Erkrankung hemmt den Lauf der zwei­
jährigen Frist. 

(3) Ein über den erfolgreichen Abschluß des zweiten Ausbildungsjahres In 
der allgemeinen Krankenpflege oder In der Klnderkranken- und Säuglings­
pflege oder des ersten Ausbildungsjahres In der psychiatrischen Kranken­
pflege ausgestelltes Zeugnis berechtigt zur berufsmäßigen Ausübung der Im 
§ 44 11t. a,  b, f und g genannten Tätigkeiten ohne Ablegung der In den §§ 45 bis 
50 vorgesehenen kursmäBlgen Ausbildung_ 

,( ,S rov' � LAV1 0{ VO\(l ' LA�",eV\kVl SC�'\.4b 

26 . § 52 samt Überschrift lautet : 

" Berufsmä ßige Ausübung des Krankenpflegefachdienstes, des 

medizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshil fsdienste " 

§ 52 . ( 1 )  Zur Ausübung eines in diesem Bundesgesetz geregelten 

Berufes sind berechtigt : 

1 .  Personen,  die ein nach den Bestimmungen dieses Bundesge­

setzes ausgestelltes Diplom oder Zeugnis besitzen, 

2 .  Personen,  deren im Ausland erworbene Ausbildung als gleich­

wertig anerkannt wurde und die die im Anerkennungsb�scheid 

vorgeschriebenen Bedingungen erfüll t  haben, 

3 .  Personen,  die eine Bestätigung des Landeshauptmannes 

hinsichtlich der Gleichwertigke i t  der ausländischen Urkunde 

sowie eine Bestätigung über die erfolgreiche Ahsolvierung 

der erforderlichen ErgänzungsprUfungen besitzen, 

4 . Personen , die im Besitz einer Staatsbürgerschaft einer 

Vertrags partei des Übereinkommens zur Schaffung des 

Europäischen Wirtschaftsraumes ( EWR )  sind ,  und eine Urkunde 

über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der 

al lgemeinen Krankenpflege oder in der Kinderkranken- und 

Säugl ingspflege besitzen . 

( 2 )  Die Berechtigung zur Berufsausübung erstreckt sich nur auf 

den in der j ewei ligen Urkunde bezeichneten Beruf . 

( 3 )  Eine Berufsausübung gemäß Ahs . 1 und 2 darf nur 

1 .  im Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt oder 

2 .  im Dienstverhältnis zu sonstigen unter ärztlicher Leitung 

oder Aufsicht stehenden Einrichtungen, die der Vorbeugung ,  

Feststel lung oder Heilung von Krankheiten oder der 

Betreuung pflegebedürftiger Personen dienen, oder 

3 .  im Dienstverhältni s zu freiberuf lich tätigen Ärzten ( innen ) 

erfolgen . 
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(4) Freiberuflich dürfen nur der Krenkenpflegefachdlenst (§ 5), der physI­
kotherapeutIsche Dienst (§ 26 Abs. 1), der Dlltdlenst (§ 26 Abs. 4), der 

beschäftlgungs- und arbeItstherapeutIsche Dienst (§ 26 Abs. 5) und der logo­

pädlsch-phonlatrlsch-audlometrlsche Dienst (§ 26 Abs. 6) ausgeübt werden. 
Hlezu bedarf es einer Bewilligung durch die zustlndlge BezIrksverwaltungs­

behörde. Die Bewilligung Ist zu erteilen, wenn der Bewerber Innerhalb der 

letzten zehn Jahre den betreffenden Beruf befugtermaßen durch zwei Jahre 
unselbständig ausgeübt hat. 

(5) Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Ausübung des Krankenpfle­

gefachdienstes, des physikotherapeutIschen Dienstes, des DIätdienstes, des 
beschäftlgungs- und arbeitstherapeutIschen Dienstes sowie des logo­
pädlsch-phonlatrlsch-audlometrh,,:hen Dienstes Ist lede Art der Werbung 

und Anpreisung verboten. 

(6) Ein gemlß § 43 1 Abs. 1 ausgestelltes Zeugnis berechtigt zur Ausübung 

des Berufes als Pflegehelfer nur Im Dienste einer Krankenanstalt, Im Dienste 

sonstiger unter ärztlicher Leitung bzw. unter Irztllcher Aufsicht stehender 

Einrichtungen, die der Vorbeugung, Feststellung oder Heilung von Krankhei­

ten oder der Betreuung pflegebedürftiger Personen dienen sowie Im Rahmen 

von Institutionen, die Hauskrankenpflege anbieten, jeweils unter der Führung 

diplomierter Krankenpflegepersonen . .  

( 4 )  Freiberuflich darf nur der Krankenpflegefachdienst ( §  5 )  

mit Bewill igung der aufgrund des Wohnsitzes zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde ausgeübt werden . Die Bewil ligung ist zu 

erteilen, wenn der( die ) Bewerber( in ) innerhalb der letzten 10 Jahre 

diesen Beruf befugtermaßen durch zwei Jahre vollbeschäftigt oder 

entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung in einem 

Dienstverhältnis gemäß Abs .  3 ausgeübt hat . Die Berechtigung zur 

freiberufl ichen Berufsausübung ist zu entziehen, wenn die 

Berechtigung zur Berufsausübung gemäß § 56 zurückgenommen wird . 

( 5 )  Die Ausübung des Berufes als Pflegehel fer ( in ) darf weiters 

im Rahmen von Institutionen, die Hauskrankenpflege anbieten, j e­

weil s  unter der Führung diplomierter Krankenpf legepersonen erfol­

gen . Die Berechtigung zur Ausübung des Berufes als Stationsge­

h i l fe ( in )  erli scht mit · 31 .  Dezember 199 5 .  

( 6 1 I m  Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit ist eine 

dem beruflichen Ansehen abträgliche, insbesondere j ede verglei­

chende, diskriminierende, unsachliche oder marktschreierische An­

preisung oder Werbung verboten. 

( 7 )  Eine der im § 44 angeführten Tätigkeiten in den Sanitäts­

hil fsdiensten - die in lit . h  des § 44 genannten Tätigkeiten ausge­

nommen - darf berufsmäßig bereits vor Ablegung der in den §§ 45 

b i s  50 vorgesehenen kursmäßigen Ausbildung ausgeübt werden . Die 

erfolgreiche Absolvierung dieser Ausbildung ist innerhalb von zwei 

Jahren ab Beruf santritt nachzuweisen .  Kann nach Ablauf der zwei­

j ährigen Frist die erfolgreiche Abso1vierung der Ausbildung nicht 

nachgewiesen werden , erlischt die Berechtigung zur weiteren be­

ruf smäßigen Ausübung der Tätigkeit im S anitätshilfsdiens t .  Die 

Unterbrechung e iner Tätigkeit in den Sanitätshilfsdiensten infolge 

Präsenzdienstlei s tung nach dem Wehrgesetz , BGBl . Nr .  1 8 1 / 1 9 5 5 ,  in­

folge Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz , 

BGB1 . Nr .  7 6 / 1 9 5 7 ,  oder info1ge einer länger a l s  drei Monate dau­

ernden Erkrankungen hemmt den Lauf der zweij ä hrigen Frist . 
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52 a. (1) Personen, die ein außerhalb Osterreichs erworbenes Diplom oder 
Zeugnis besitzen, das nicht den Erfordernissen Im Sinne der §§ 15 Abs. 3, 42 
Abs. 1 oder 49 Abs. 1 zweiter Satz entspricht, dOrfen zum Zwecke Ihrer Fort· 
bildung eine der In den §§ 5, 28, 37 oder 44 umsc�rlebenen Tätigkeiten gemäß 
einer vom Bundesministerium für Gesundhel� erteilten 
Bewilligung ausüben. 

)( 
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Be· 

willigung unter Bedachtnahme auf die Kenntnisse und Fähigkeiten, die In der 
außerhalb Österreichs abgeschlossenen Berufsausbildung vermittelt wor· 
den sind, sowie auf die Kenntnisse, die der Bewerber In der deutschen Spra· 
ehe besitzt, zu erteilen. Die Bewilligung Ist auf die Ausübung der Tätigkeit In 
einer bestimmten Krankenanstalt, einer bestimmten sonstigen unter ärztli· 
eher Leitung oder Aufsicht stehenden Einrichtung, die der Vorbeugung, Fest· 
stellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung pflegebedürftiger 
Personen dient, oder bel einem bestimmten freiberuflich tätigen Arzt zu be· 
schränken. 

(3) Die Bewilligung darf nur bis zur Höchstdauer von zwei Jahren erteilt 
werden. Vor Ihrer Ertellung Ist die gesetzliche Interessenvertretung der 
Dienstnehmer zu hören. 

" s  pcv-4 \..IV! vi. \/0/1 s("(vY1cv)� CVl se-hl.Aü' 

( 8 )  Ein über den erfolgreichen Abschlup des zweiten Ausbil­

dungsj ahres in der al lgemeinen Krankenpflege oder in der Kinder­

kranken- und Säuglingspflege oder des ersten Ausbildungsj ahres in 

der pSYChiatrische? Krankenpflege ausgestelltes Zeugnis berechtigt 

zur berufsmäßigen Ausübung der im § 44 lit . a, b, f und g genannten 

Tätigkeiten ohne Ablegung der in den §§ 45 bis 50 vorgesehenen 

kursmäß igen Ausbildung . 

( 9 )  Personen , die zur freiberuflichen Ausübung gemäß Ahs . 4 

berechtigt sind , sowie Personen, die im Rahme� von Institutionen , 

die Hauskrankenpflege anbieten, gemäß Abs . 5 tätig sind ,  ist auf 

ihren Antrag vom Landeshauptmann des Bundeslandes , in dem die 

Diplom- , Abschluß- oder Ergänzungsprüfung abgelegt wurde, ein mit 

Lichtbild versehener Berufsausweis,  der die betreffende 

Berufsbezeichnung ( §§ 23 , 43,  43i Ahs . 2 )  enthält, auszustellen . 

Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz hat 

nähere Bestimmungen über Form und Inhalt der Berufsausweise durch 

Verordnung festzulegen . "  

2 7 .  § 52a samt Überschrift lautet : 

" Fortbildung von Ausländern 

§ 52a . ( 1 )  Personen , die eine aUßerhalb Österreichs erworbene 

Urkunde über eine mit Erfolg abgeschlossene) durch dieses Bun­

desgesetz geregelte Ausbildung besitzen, dürfen zum Zweck ihrer 

Fortbildung eine der in diesem Bundesgesetz geregelten beruflichen 

Tätigkeiten gemäß einer vom Landeshauptmann erteilten Bewil ligung 

ausüben . 

( 2 )  D iese Bewi lligung ist unter Bedachtnahme auf die 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der aUßerhalb Österreichs 

abgeschlossenen Berufsausbildung vermittel t worden sind , zu 

erteilen . Fehlendes grundlegendes Wissen in berufsspezifi schen 

Fächern schl ießt eine Tätigkeit zum Zwecke der Fortbildung aus . 

205/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
71 von 81

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



----- ------ --��� --
-

- -----�� �� --------

§ 52.b. (1) Im Falle eines Mangels an Personen, die eine einschlägige Be· 
rufsausblldung auf dem Gebiet der medlzlnlsch·technlschen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste '}'Ich diesem Bundesgesetz besitzen, Ist der Bundesml· 
nlster für Gesundheit . berechtigt, Personen, die ein außer· 
halb Österreichs erwdrbenes Diplom oder Zeugnis besitzen, das nicht den Er· 
fordernlssen Im Sinne der §§ 42 Abs. 1 oder 49 Abs. 1 dritter Satz entspricht, 
eine Bewilligung zur berufsmäßigen Ausübung von In den §§ 37 oder 44 um· 
schrlebenen Tätigkeiten zu erteilen. 

(2) Hinsichtlich der Ertellung der Bewilligung sowie Ihres Gellungsumfan· 
ges finden die Bestimmungen des § 52a Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe sinn· 
gemäß Anwendung, daß die Gültigkeit dieser Bewilligung jedenfalls mit 31.  
Dezember 1973 erlischt. . 

X S ('OY'� LAVl O( \lOl"l Si.-\ V\lC.,.,k., sc'nv.i� 

( 3 )  Die Bewilligung ist auf die AusUbung der Tätigkeit 

1 .  in einer bestimmten Krankenanstalt oder 

2 .  in einer bestimmten sonstigen unter ärztlicher Leitung oder 

Aufsicht stehenden Einrichtung, die der Vorbeugung , Fest­

stellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung 

pf legebedUrftiger Personen dient , oder 

3 .  bei einem best immten freiberuflich tätigen Arzt 

zu beschränken . 

( 4 )  Die Bewilligung darf nur bis zur Höchstdauer von zwei 

Jahren erteilt werden . Vor ihrer Erteilung ist die gesetzl iche 

Interessenvertretung der Dienstnehmer zu hören . 

( 5 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs .  1 ist 

eine Berufung nicht zulässig . "  

28 . Der bi sherige § 52b entfällt . 
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29 . § 52b bis e samt Überschri ften lauten: 

"Nostrifikation ausländischer Urkunden 

§ 52b . ( 1 )  Außerhalb österreichs erworbene Urkunden über eine 

mit Erfolg abgeschlossene durch dieses Bundesgesetz geregelte 

Ausbildun� ausgenommen Sonderausbildungen} sind vom Bundesminister 

für Gesundheit,  Sport und Konsumentenschutz als österreichischen 

Zeugnissen oder Diplomen gleichwertig anzuerkennen, wenn 

nachgewiesen wird , daß die im Ausland absolvierte Ausbildung die 

für die Ausübung des entsprechenden Berufes in österreich 

notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat .  Für den 

Nachweis der Gleichwertigkeit kann ein Sachverständigengutachten 

einer Krankenpflegeschule oder einer Schule für den 

mediz iniSCh- technischen Fachdienst eingeholt werden . 

( 2 )  Die Anerkennung kann an die Bedingungen geknüpft werden , 

daß die im Ausland zurückgelegte Ausbildung durch eine theoretische 

und/oder praktische Ausbildung an einer gemäß diesem Bundesgesetz 

bewi l ligten Ausbildungseinrichtung ergänzt wird und/oder 

kommissionelle ErgMnzungsprü fungen mit Erfolg abgelegt bzw . 

Nachweise über erfolgreich absolvierte Praktika erbracht werden . 

Nostrifikation mittels Staatsvertrages oder Verordnung 

§ 52c . ( 1 )  Ausländische Urkunden sind den entsprechenden, i n  

diesem Bundesgesetz geregelten österreichischen Zeugnissen oder 

Diplomen gleichgehalten , wenn dies in Staatsverträgen oder durch 

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit ,  Sport und 

Konsumentenschutz festgestellt worden ist . In einer derartigen 

Verordnung können Bedingungen betreffend Ergänzungsausbildungen und 

Ergänzungsprüfungen festgelegt werden, bei deren Erfüllung die im 

Ausland zurückgelegte Ausbildung der österreichischen gleichwertig 

ist . 

( 2 )  Der Landeshauptmann hat auf Antrag über die 

Gleichwertigkeit der ausländischen Urkunde gemäß Abs . 1 eine 

Bestätigung auszustellen . Diese Bestätigungen haben auch die in der 

Verordnung gemMß Abs . 1 festgelegten Bedingungen , bei deren 

Erfüllung die ausländische Urkunde gleichwertig ist, zu enthalten . 
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Anrechnung ausländischer Ausbildungen 

§ 52d . Wenn die Gleichwertigkeit der ausländischen Urkunden nicht 

nachgewiesen werden kann, j edoch glaubhaft gemacht wird , daß die im 

Ausland absolvierte Berufsausbildung in weiten Bereichen einer 

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einem der in diesem 

Bundesgesetz geregelten Berufe entspricht , kann der Bundesminister 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz statt der Gleichhaltung 

die Zulassung zur kommissionellen Abschlußprüfung gemäß § 14 aus­

sprechen . Gleichzeitig ka� er unter Bedachtnahme auf die 

berufspraktischen Erfordernisse festlegen, welche Gegenstände die 

kommissionelle Abschlußprüfung zu umfassen hat , wobei insbesondere 

auf die Überprüfung der praktischen Fähigkeiten Bedacht zu nehmen 

ist . 

Ergänzungsausbildung und -prüfung 

§ 52e . ( 1 )  Über die Zulassung zur ergänzenden Ausbildung gemäß 

§ 52b entscheidet die gemäß §§ 8 und 14 Abs . 3 gebildete 

Kommission . 

( 2 )  Hinsichtlich des Ausschlusses von der Ausbildung, der 

Durchführung der Prüfungen, der Zusammensetzung der 

Prüfungskommission , der Wertung der Prüfungsergebnisse und der 

Voraussetzungen , unter denen Prüfungen wiederholt werden können, 

sind die in diesem Bundesgesetz getroffenen Regelungen über die 

Ausbildung in Österreich anzuwenden . 

( 3 )  Die erfolgreiche Absolvierung der ergänzenden theoreti­

schen und/oder praktischen Ausbildung ist vom Landeshauptmann im 

Anerkennungsbeschei� oder in der Bestätigung gemäß § 52c Ahs .  2 

einzutragen . Die Berechtigung zur Ausübung der entsprechenden be­

ru fl ichen Tätigkeit entsteht erst mit Eintragung . 

( 4 )  Personen, deren ausländische Urkunde gemäß § 52b Abs . 2 

unter Bedingungen bescheidmäßig nostrifziert wurde , oder denen eine 

Bestätigung des Landeshauptmannes gemäß § 52c Abs . 2 ausgestellt 

wurde , können im Rahmen eines Dienstverhältnisses als 
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§ 53. 

(2) Soweit dies notwendig Ist, hat das Bundesministerium für Gesundheit . :\)(X� 
"",PI \A<Ms''''l'IeV\l'"vl!:c:'''''' �' Im Falle eines Mangels an diplomierten Krankenpflege­

personen In Krankenanstalten nach Anhören der gesetzlichen Interessenver­
tretung der Dienstnehmer zu bestimmen, daß Klnderkranken- und Säuglings­
schwestern, psychiatrische Krankenschwestern (Krankenpfleger) sowie 
Hebammen eine Tätigkeit In der allgemeinen Krankenpflege (§ 5 Abs. 1 )  aus­
üben dürfen. Für die Ausübung einer solchen Tätigkeit gilt § 52 Abs. 1 sinn. 
gemäß. 

§ 54. (1) Personen, die eine der In den §§ 5, 26, 37, 43 a und 44 umschriebe­

nen Tätigkeiten berufsmäßig ausüben, haben die Anordnungen des verant­

wortlichen Arztes genau einzuhalten. Jede eigenmächtige Hellbehandlung, 

Insbesondere jede elgenmllchtlge Vornahme von Eingriffen, Ist Ihnen unter· 

sagt. 

(4) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-technischen Labo­
ratoriumsdienstes, des radiologisch-technischen Dienstes oder des medizi­
nisch-technischen Fachdienstes berechtigte Person Ist befugt, nach ärzt­
licher Anordnung 81ut aus der Vene abzunehmen, wenn sie der verantwort­
liche, zur selbstän�isen Berufsausübung berechtigte Arzt Im Einzelfall hiezu 
ermächtigt hat. 

(5) Eine zur Berufsausübung als Pflegehelfer berechtigte Person Ist befugt, 
subkutane Insulin Injektionen nach ärztlicher Anordnung vorzunehmen, wenn 
sie hlefür theoretisch und praktisch geschult wurde und sie der verantwortli­
che. zur selbständiaen Berufsausübuna berechtlQte Arzt Im Einzelfall hlezu 
ermächtigt hat. Nllhere Vorschriften über Abhaltung, Inhalt und Umfang der 
Schulung sind durch Verordnung des Bundeskanzlers festzulegen, für die 
Durchführung hat der Landeshauptmann zu sorgen; über den erfolgreichen 
Abschluß sind Bestlltlgungen auszustellen. 

3 0 .  Im § 53 Ahs . 2 wird die Wortfolge "das Bundesministerium für 

Gesundheit,  Sport und Konsumentenschutz "  durch die Wortfolge " der 

Landeshauptmann" ersetzt . 

3 1 . Dem § 53 Ahs . 2 wird folgender Satz angefügt : 

"Diese Bestimmung tritt mit 3 1 .  August 1 9 9 7  aU ßer Kraft . " 

32 . § 54 Abs . 1 1 .  Satz samt Überschri ft lautet:  

" Berufspflichten 

§ 5 4 .  ( 1 )  Personen ,  die eine in diesem Bundesgesetz geregelte 

beru fliche T�tigkeit ausüben, haben die Anordnungen des 

verantwortlichen Arztes einzuhalten . Jede eigenm�chtige 

Hei l behandlung ist zu unterlassen . "  

33 . § 54 Abs . 4 entf�l l t ;  Abs .  5 erh�lt die Bezeichnung " ( 4 ) " .  
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§ 55. ( 1 )  Das Welterbestehen der fOr die BerufsausUbung notwendigen kör­
perlichen und gesundheitlichen Eignung Ist durch Jährliche Irztllche Kon­
troll untersuchungen zu UberprUfen. 

(2) Die Kosten dieser Kontrolluntersuchungen sind vom DIenstgeber, im 
Falle einer freiberuflichen Tätigkeit von der untersuchten Person zu tragen. 

§ 56. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Ausübung eines 
unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallenden Berufes zurück· 
zunehmen, wenn 

a) hervorkommt, daß die körperliche und gesundheitliche Eignung oder die 
für die Berufsausübung erforderliche Verläßlichkeit bereits anfänglich 
nicht gegeben war oder weggefallen Ist, oder 

b) durch Urteil eines Gerichtes eine strafbare Handlung festgestellt wird, 
die eine verläßliche Berufsausübung nicht mehr erwarten läßt. 

Aus Anlaß der Zurücknahme der Berechtigung Ist das Diplom oder Zeugnis 
einzuziehen. 

(2) Wenn späterhin gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung durch 
Personen, denen die Berechtigung nach Abs. 1 entzogen worden Ist; keine 
Bedenken mehr bestehen, Ist die Berechtigung durch den Landeshauptmann 
wieder zu erteilen und das Diplom oder Zeugnis wieder auszufolgen. 

§ 57. Berufstrachten und Berufsabzeichen für diplomierte Krankenpflege· 
personen und Angehörige der medlzlnlsch·technlschen Dienste bedürf,en der 
Bewilligung des Bundesministeriums für Gesundheit 5r�'+ UV1..( \(0\15''. \ ' 1 ( ' ' \ ,' '  'c� 14h . 
Die Bewilligung Ist zu erteilen, wenn hlegegen vom St�ndpunkte des Berufs-
ansehens keine Bedenken bestehen. Die Berufstrachten und BerufsabzeI-
chen dürfen nur von solchen Personen getragen werden, die gemäß den Be· 
stimmungen dieses Bundesgesetzes zur Ausübung des Berufes berechtigt 
sind. 

34 . § 55 entfällt . 

3 5 .  § 56 samt Überschrift lautet : 

" Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 5 6 .  ( 1 )  Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Aus­

übung eines in diesem Bundesgesetz geregelten Berufes zurück­

zunehmen , wenn die körperliche und gesundheitliche Eignung oder die 

für die Berufsausübung erforderliche Verläßlichkeit nicht gegeben 

ist . 

( 2) Aus Anlaß der Zurücknahme der Berufsberechtigung sind das 
Diplom oder Zeugni s ,  der Berufsausweis und der 
Berechtigungsbescheid zur freiberuflichen Tätigkeit einzuziehen. 

( 3 )  Bestehen gegen die Wiederaufnahme der BerufsausUbung durch 

Personen, denen die Berechtigung nach Ahs . 1 entzogen worden ist , 

keine Bedenken mehr, ist die Berechtigung durch den Landeshauptmann 

wieder zu erteil en .  Die im Abs . 2 genannten Dokumente sind wieder 

auszufolgen . "  

3 6 . § 57 entfäl l t .  
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2. Hauptstück. 

Fortbildung und SonderausbIldung Im Krankenpflegefachdienst und In den 
medizinisch· technischen Diensten 

§ 57 a. (1) Zum Zweck der Vertiefung und unter Berücksichtigung des lau· 
fenden Fortschrittes In den In der Ausbildung erworbenen Kenntnissen kön· 
nen Personen, die ein Diplom Im Krankenpflegefachdienst (§ 4) oder In den 
medizinisch· technischen Diensten (§§ 25 und 37) gemäß den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes besitzen, einen nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen durch den Landeshauptmann genehmigten, der Fortbildung 
dienenden Lehrkurs besuchen. Ober den regelmäßigen Besuch des Lehr· 
kurses Ist eine KursbestätIgung auszustellen. 

(2) Der Landeshauptmann hat die Genehmigung eines Lehrkurses auszu· 
sprechen, wenn die Voraussetzungen für die Vermittlung einer die Jeweiligen 
Berufserfordernisse berücksichtigenden ausreichenden Fortbildung gewähr· 
leistet sind . .  

37 . Die Überschrift des 2 .  Hauptstückes lautet : 

" Fortbildung und Sonderausbildung im Krankenpflegefachdienst 

und im medizinisch- technischen Fachdienst "  

38 . § 57a samt Überschrift lautet : 

" Fortbildungskurse 

§ 57a . ( 1 )  Zur Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen 

Kenntnisse und unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 

Entwicklung können Personen, die zur Ausübung d�s 

Krankenpflegefachdienstes oder des mediz inisch-technischen 

Fachdienstes berechtigt sind , der Fortbildung dienende Lehrkurse 

besuchen . 

( 2 )  Lehrkurse gemM ß · Abs . 1 sind dem Landeshauptmann 

anzuzeigen . Dieser hat die Abhaltung eines Kurses binnen sechs 

Wochen nach Anzeige zu untersagen, wenn die organisatorischen und 

fachlichen Voraussetzungen für die Vermittlung einer den j eweiligen 

Berufserfordernissen entsprechenden Fortbildung nicht geWährleistet 

sind . 

( 3 )  Über den regelmäßigen Besuch des Lehrkurses ist eine 

Bestätigung auszustel len .  

( 4 )  Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehrplan und die 

Abhaltung der Lehrkurse gemä ß Ahs .  1 unter Bedachtnahme auf die zu 

vermittelnden Kenntnisse und auf einen geordneten zweckmäßigen 

Kursbetrieb erlassen . " 
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§ 57 b. (1) Zum Zweck der Erlangung zusätzlicher, für die Ausübung von 
Spezial·, Lehr· und Führungsaufgaben erforderlicher Kenntnisse und Fähig. 
kelten können für Personen, die ein Diplom Im Krankenpflegefachdienst (§ 4) 
oder In den medlzlnlscMechnlschen Diensten (§ 25) gemäß den Bestlmmun. 
gen dieses Bundesgesetzes besitzen, Kurse eingerichtet werden. Solche Kur. 
se sind am Sitz einer Ausblldungsstlltte zu errichten, sofern nicht die Errel· 
chung des AusbIldungszieles anderes erfordert. 

(2) Die Abhaltung der Kurse nBfh Abs. 1 bedarf der Bewilligung des Bun· 
desministeriums für Gesundheit ,Die Bewilligung Ist zu 
erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Vermittlung einer die Jeweiligen 
Berufserfordernisse berücksichtigenden ausreichenden Ausbildung gewähr· 
leistet sind. 

(3) Nach Abschluß eines Kurses nach Abs. 1 Ist von einer prüfungskommls· 
slon eine Prüfung abzunehmen. Die Prüfungskommission besteht aus dem 
leitenden SanItätsbeamten des Landes oder dessen Stellvertreter als Vorslt· 
zenden, dem Kursleiter, dem Vortragenden sowie einem Vertreter der gesetz· 
lichen Interessensvertretung der Dienstnehmer als Mitglieder und Ist vom 
Landeshauptmann zu bestellen. Im übrigen finden auf die Zugehörigkeit zur 
Kommission die Bestimmungen des § 14 Abs. 4 sinngemäß Anwendung. 

(4) Ober die erfolgreich abgelegte Prüfung Ist ein Lehrgangszeugnis auszu· 
stellen. Die SonderausbIldung Ist auf dem Diplom zu vermerken. 

X SrOIi' \- I..-\Y\ d l,(Än �\.,Ml evd 1:.." khl-<.� 2 

x 
§ 57 c. Der Bundesminister für Gesundheit hat Rlcht. 

linien über den Lehrplan und die Abhaltunglvon Lehrkursen Im Sinne der 
§§ 57 a und 57 b unter Bedachtnahme auf einen geordneten und zweckmllßI. 
gen Kursbetrieb durch Verordnung zu erlassen. 

3 9 . § 57b Ahs .  1 samt Überschrift lautet : 

" Sonderausbildung 

§ 57b . ( 1 )  Zur Erlangung zusätzlicher, für die Ausübung von 

Spezial - ,  Lehr- und Führungsaufgaben erforderlicher Kenntnisse und 

Fähigkeiten können für Personen , die ein Diplom im 

Krankenpflegefachdienst ( §  4 )  besitzen, Kurse eingerichtet werden . 

Solche Kurse sind am Sitz einer Ausbildungsstätte zu errichten, 

sofern nicht die Erreichung des Ausbildungszieles anderes 

erfordert . "  

40.  Im § 5 7b Ahs . 2 wird die Wortfolge " Bundesministeriums für Ge­

sundheit ,  Sport und Konsumentenschutz " durch " Landeshauptmannes "  

ersetzt . 

41 . Dem § 57b werden folgende Ahs .  5 und 6 angefügt : 

" ( 5 )  Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehrplan und die 

Abhaltung der Kurse unter Bedachtnahrne auf einen geordneten und 

zweckmäßigen Kursbetrieb sowie über die DurchfUhrung der PrUfungen, 

die Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, 

unter denen eine Prüfung wiederhOlt werden kann, sowie über die 

Form und den Inhalt der auszustellenden PrUfungszeugnisse erlassen . 

( 6 )  Der Bundesmini ster für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung feststellen, daß Hochschullehrgänge 

gem ä ß  § 1 8  AHStG oder Lehrgänge gemäß § 40a AHStG den gemä ß § 57b 

Abs . 1 eingeriChteten Lehrgängen gleichgehalten sind . "  

42 .  § 57c entfä l l t .  
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§ 58. (1) Die Leitungen der Krankenpflegeschulen (§ 7), AusbIldungsstätten 
für die psychiatrische Krankenpflege (§ 17), Schulen für die medizinisch· 
technischen Dienste (§§ 27, 38) und die gemäß § 45 zur kursmäßIgen Ausbll· 
dung für SanitätshIlfsdienste berechtigten Institute und Stellen haben den 
Im Rahmen der Ausbildung durchzuführenden Dienst· und Unterrichtsbetrieb 
durch eine eigene Anstaltsordnung festzulegen. Sie haben dafür Sorge zu 
tragen, daß die Anstaltsordnung für die Lehr· und Hilfskräfte sowie für die In 
Ausbildung stehenden Personen rechtswirksam und von diesen Personen be· 
obachtet wird. 

J( 
(2) Der Bundesminister für Gesundheit, . hat Im Elnver· 

nehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst Richtlinien für die 
Erlassung von Anstaltsordnungen Im Sinne des Abs. 1 durch Verordnung zu 
erlassen.11 Hlebel sind die Oblleaenhelten der Im Rahmen Ihrer Berufsausbll· 
dung zu Tätigkeiten Im Sinne der §§ 5, 26, 37 und 44 1It. a bis I herangezogen 
Schüler(lnnen) bzw. KursteIlnehmer zu umschreiben und Ist das von den In 
Ausbildung stehenden Personen zu beobachtende Verhalten festzulegen. 

(3) Anstaltsordnungen gemäß Abs. 1 bedürfen der Genehmigung des Bun. 
desministeriums für Gesundheltt .. Die Gehnehmlgung Ist 
zu erteilen, wenn bel EInhaltung der zur Regelung des Dienst· und Unter. 
rlchtsbetrlebes erlassenen Anstaltsordnung die Erreichung des AusbII. 
dungszieles gewährleistet Ist. 

< Spcv· l '-'VI 0\ 1r<"V1 .)'-\ ""l eVI�e�l Sc\-' ,-<+2. 

§ 59. ( 1 )  Wer ein Geheimnis Offenbart oder verwertet, das Ihm bel berufs­
mäßiger Ausübung einer der In den §§ 5, 28, 37, 43 a und 44 angeführten 
Tätigkeiten anvertraut oder sonst zuglngllch geworden Ist und dessen Offen­
barung oder Verwertung geeignet Ist, ein berechtigtes Interesse der Person 
zu verletzen, die seine Tätigkeit In Anspruch genommen hat oder für die sie in 
Anspruch genommen worden Ist, macht sich, sofern die Tat nicht gerichtlich 
strafbar Ist, einer VerwaltunqsUbertretung schuldig und Ist mit Geldstrafe bis 
zu 30.000 S zu bestrafen. 

(2) Der AusUbung eines Berufes der In den §§ 5, 26, 37, 43 a und 44 bezelcn­
neten Art ist die Teilnahme an der berufsmäßigen Tätigkeit zur Vorbereitung 
für einen solchen Beruf gleichzuhalten. 

43 . § 58 lautet : 

" §  58 . ( 1 )  Die Leiter( innen ) der in diesem Bundesgesetz 

geregelten Schulen, Ausbildungsstätten , Lehrgänge und Kurse haben 

den im Rahmen der Ausbildung durchzuführenden Dienst- und 

Unterrichtsbetrieb durch eine Anstalts- und Unterrichtsordnung 

festzulegen und für deren Einhaltung zu sorgen . 

( 2 )  Die Anstalts- und Unterrichtsordnung hat Rechte und 

Pflichten der Lehr- , Hilfs- und Führungskräfte sowie der 

auszubildenden Personen für den theoreti schen und praktischen 

Unterricht sowie für das Internat zu umfassen . 

( 3 )  Die Anstaltsordnung ist vor Aufnahme des Unterrichtsbetrie­

bes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen . Wird die 

Genehmigung innerhalb .eines Zeitraumes von drei Monaten nicht 

untersagt, gilt sie als erteilt . "  

44 . § 59 entfällt .  
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§ 60. Wer 

------�- -----------�--��-

a)  eine unter die Bestlmmung.n dl •••• Bund •• gesetzes fallende Tätigkeit 
ausübt, ohne hlezu ber.chtlgt zu •• in, od.r 

b) eine nichtbefugte Per.on zu .Iner .olchen Tätigk.lt heranzieht, oder 
c) durch Handlungen oder Unterla •• ungen den in den Be.timmungen des 

§ 52 Abs. 1 ,  4, 5 und 6, de. § 52 a Ab •• 1, des § 53 Abs. 1 ,  des § 54, des § 55 
Abs. 1 und des § 51 enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt 

, oder 

d) Anordnungen zuwiderhandelt, die In den auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Verordnungen enthalten sind, 

macht sich, sofern die Tat nicht gerichtliCh .trafbar Ist, einer Verwaltungs­
übertretung schuldig und Ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestafen. 

45 . § 60 lautet : 

" §  60 . ( 1 )  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu­

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, be­

geht eine Verwal tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 

5 0 . 000 S zu bestrafen, wer 

1 .  eine unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallende 

Tätigkeit ausübt , ohne hiezu berechtigt zu sein oder 

j emanden, der hiezu nicht berechtigt i s t ,  zu einer 

derartigen Tätigkeit heranzieht , 

2 .  die in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnungen 

( §§ 23 , 4 3 ,  43i Abs .  2 ,  5 1 ) führt , ohne hiezu berechtigt zu 

sein ,  

3 .  ein Geheimnis offenbart oder verwertet ,  d a s  ihm ( ihr ) bei 

der berufsmäßigen Ausübung einer in diesem Bundesgesetz 

geregelten Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich 

geworden ist und dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet 

ist , ein berechtigtes Interesse der Person zu verletzen, die 

seine ( ihre � Tätigkeit in Anspruch genommen hat oder für 

die er( sie ) in Anspruch genommen worden ist,  

4.  durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen der 

§§ 52 , 52a Abs . 1 ,  52e Abs . 3 und 54 zuwiderhandel t ,  

5 .  Anordnungen zuwiderhandelt,  d i e  i n  den auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind . 

( 2 )  Der Versuch ist strafbar . "  
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4 6 .  Dem § 67 wird folgender § 68 angefügt :  

" §  68 . ( 1 )  Das ' Krankenpflegegesetz i n  der Fassung der Novelle 

BGBl . Nr • • • •  / 1 9 9 2  tritt mit 1 .  Jänner 1993 in Kraft . 

( 2 )  Die Bestimmungen betreffend die formelle Anpassung an das 

MTD-Gesetz , BGBl . Nr . . • •  /199 2 ,  treten rückwirkend mit 1 .  September 

1992 in Kraft . 

( 3 )  Eine Ausbi ldung in den gehobenen medizinisch-technischen 

Diensten kann bis spätestens 31 . August 1 9 93 in medizinisch-techni­

schen Schulen nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen begonnen 

werden . Die Bestimmungen über die medizinisch-technischen Schulen, 

insbesondere hinsichtlich Dauer und Art der Ausbildung sowie hin­

sichtlich der Prüfungen, gelten bis 31 . August 1996 weiter mit der 

Maßgabe , daß SChüler ( innen ) ,  die eine Wiederholungsprüfung auch nur 

in einem Fach nicht bestanden haben, ihre Ausbildung unter Berück­

sichtigung der bisherigen Ausbildungsinhalte nach den Bestimmungen 

des MTD-Gesetzes , BGBl . Nr . • .  /1992, fortzusetzen haben . 

( 4 )  Der I .  Teil der Verordnung des Bundesministers für Gesund­

heit und Umweltschutz betref fend die Ausbildung und Prüfung in den 

medizinisch- technischen Diensten ( Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die medizinisch-technischen Dienste ) ,  BGBl . Nr .  5 60/1974, samt 

Anlagen 1 bis 9 gelten als Bundesgesetz bis zum 3 1 . August 1996 

weiter . Gleiches gilt für § 63 dieser Verordnung hinsichtlich der 

gehobenen medizinisch- techni schen Dienste . 

( 5 )  Verfahren nach dem Krankenpflegegesetz , die am 31 . �1.�mlv� •• 

1992 beim Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz anhängig sind , sind ab 1 .  Ji��er 1993 durch den örtlich 

zuständigen Landeshauptmann fortzusetzen . 

( 6 )  Die §§ 9 Ahs . 1 1 it . a , 12a Ahs .  1 1it . a, 1 9 a  Ahs . 1 lit . a 

und 52 Ahs . 1 Z 4 treten mit Inkrafttreten des Übereinkommens zur 

Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes ( EWR )  in Kraft . "  
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